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1 Vorbemerkung

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu 
treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der 
Arbeit beeinflussen. Hierzu muss er eine geeignete Organisati-
on, ein betriebliches Arbeitsschutzsystem einrichten (vgl. § 3 
Arbeitsschutzgesetz). 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte bilden eine 
wichtige Säule des innerbetrieblichen Arbeitsschutzsystems.  
Seit 1973 wird ihre Bestellung durch das Arbeitssicherheitsge-
setz verbindlich vorgegeben. Ihre Aufgabe ist es, den Arbeitge-
ber bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten im Arbeits-
schutz zu unterstützen. Als Stabsstelle der obersten Leitung 
sind sie im Betrieb verankert.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit benötigen als fachliche Berater 
in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der men-
schengerechten Gestaltung der Arbeit eine umfassende und 
spezifische Fachkunde und müssen die erfolgreiche Teilnahme 
an einem anerkannten Ausbildungsgang nachweisen. 

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales (BMAS) schreibt seit 
dem 29. Dezember 1997 vor, dass die Ausbildung zur Fachkraft 
für Arbeitssicherheit nach einer völlig neuen Konzeption durch-
geführt wird (vgl. Fachaufsichtsschreiben, Anhang 2). 

Diese Broschüre will einen ausführlichen Überblick über Hinter-
grund, Inhalte und Umsetzung der Neukonzeption der Ausbil-
dung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit geben.
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Lesehinweis

Die Broschüre ist so angelegt, dass sich die einzelnen Abschnitte sowohl zusammenhängend als auch abschnittswei-
se nach selbst gewählten Schwerpunkten lesen lassen. Insbesondere die Abschnitte 2 und 3 enthalten prinzipielle 
Aussagen zur betrieblichen und überbetrieblichen Präventionsarbeit. Die Inhalte der einzelnen Abschnitte sind zur 
besseren Orientierung in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Abschnitt 2 
Wandel der Arbeitswelt
Wandel des Arbeitsschutzes 
Reform der Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit

Am Anfang steht eine knappe Beschreibung der sich im Umbruch befin-
denden Arbeitswelt und der sie prägenden Trends. Veränderte Arbeits-
bedingungen, veränderte Belastungssituationen und veränderte Struk-
turen in den Betrieben stellen neue Anforderungen an den 
Arbeitsschutz generell und die Fachkraft für Arbeitssicherheit im Spezi-
ellen. Die Notwendigkeit der Reform der Ausbildung zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit wird begründet.

Abschnitt 3 
Präventionsverständnis

Dieser Abschnitt behandelt das zeitgemäße Präventionsverständnis, an 
dem sich alle Arbeitsschutzaktivitäten ausrichten sollen und das für 
alle Arbeitsschutzakteure nutzbar ist.

Abschnitt 4 
Anforderungsprofil der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Vor dem Hintergrund des Wandels der Arbeitswelt und dem zeitge-
mäßen Präventionsverständnis entwickelt sich das aktuelle Anforde-
rungsprofil der Fachkraft für Arbeitssicherheit. 
Der Abschnitt enthält Kernaussagen über Rolle und Aufgaben der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, charakteristische Merkmale ihres Tätigwer-
dens und die Qualifikationsanforderungen.

Abschnitt 5 
Leitbild und Struktur der Neukonzeption der Ausbildung

Es wird ein genereller Überblick zum Leitbild und zur Struktur der Neu-
konzeption der Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gegeben, 
wie dies das Fachaufsichtsschreiben des Bundesarbeitsministers for-
dert.

Abschnitt 6 
Ausbildung bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallver- 
sicherung (DGUV) – Fernlehrgang mit Präsenzphasen

Struktur und Inhalt des Fernlehrgangs mit Präsenzphasen bei der DGUV 
werden vorgestellt. Der Inhalt der einzelnen Lektionen und Präsenzpha-
sen ist zusammenfassend beschrieben.

Abschnitt 7 
Qualitätssicherung

Lernerfolgskontrollen, tutorielle Begleitung der Teilnehmer, Integration 
von Praktika in den Ausbildungsgang und Maßnahmen der laufenden 
Evaluierung des Ausbildungsprozesses bieten die Grundlage zur Quali-
tätssicherung der Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit – Fern-
lehrgang bei der DGUV.

Abschnitt 8 
Durchführung

Dieser Abschnitt spricht praktische Fragen zur Durchführung der Ausbil-
dung an.

Anhang 1
Prozess der Neuordnung der Ausbildung

Rückblick

Anhang 2
Fachaufsichtsschreiben des BMA vom 29.12.1997

Text des Fachaufsichtsschreibens des BMA zur Neuordnung der Ausbil-
dung

Anhang 3
Literatur

Wichtigste Literatur zum Thema Neuordnung der Ausbildung zur Fach-
kraft für Arbeitssicherheit

Anhang 4
Referenzmodell – Umsetzung der Anforderungen der neuen Ausbil-
dungskonzeption in die Konzeption des Fernlehrgangs mit Präsenz-
phasen bei der DGUV

Synopse, der zu entnehmen ist, wie die Anforderungen des Fachauf-
sichtsschreibens des BMA an Inhalt und Struktur der Ausbildung in das 
Ausbildungskonzept „Fernlehrgang mit Präsenzphasen“ überführt 
wurden.
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2  Wandel der Arbeitswelt 
Wandel des Arbeitsschutzes 
Reform der Ausbildung zur Fachkraft  
für Arbeitssicherheit

2.1 Wandel der Arbeitswelt

2.1.1  Trends und Strukturwandel in Verwaltung, Wirtschaft 
und Gesellschaft
Die Arbeitswelt befindet sich zur Jahrtausendwende in 
einem tiefgreifenden Wandel, der vor allem durch fol-
gende Trends geprägt ist: 
•	 Globalisierung  

Staaten und Wirtschaftsräume rücken in den letzten 
Jahren immer enger zusammen. Die Europäische 
Union als Wirtschaftsraum, aber auch als Norm- und 
Regelsetzer, beeinflusst in immer stärkerem Maße 
das Leben in Deutschland. Weltweite Verflechtungen 
von Gütern, Kapital, Produktion und Dienstleistun-
gen nehmen zu. Wertschöpfungsketten werden auf-
gebrochen und weltweit wieder neu strukturiert. 

•	 Technologie-Entwicklung  
Immer neue Innovationsschübe in der Mikroelektro-
nik und in digitalen Übertragungstechniken eröffnen 
ständig neue Möglichkeiten für Informations- und 
Kommunikationstechnologien mit vielfältigen Wir-
kungen auf Wirtschaft und Gesellschaft, Arbeit und 
Freizeit.  
Entwicklungen in Bio- und Gentechnik, neue Materia-
lien und Stoffe sowie die Mikrosystemtechnik beein-
flussen weite Bereiche von Forschung, Produktion, 
Gesundheitsdienstleistungen u. a. m. 

•	 Dienstleistungsgesellschaft  
Im Verhältnis zum produzierenden Gewerbe steigt der 
Anteil der Dienstleistungen ständig. Der Wandel zur 
Dienstleistungsgesellschaft ist mit den Erwartungen und 
dem Verhalten der Menschen und Organisationen ver-
knüpft: Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder 
als Dienstleister aufzutreten, ist heute selbstverständ-
lich. Dies prägt Unternehmenskulturen, Produkte und 
Märkte sowie das Verhalten als Bürger und Konsument. 

•	 Wissensgesellschaft  
Der Wandel zur Wissensgesellschaft wird geprägt durch 
rasant wachsende, aber auch zunehmend unüberschau-
bare Wissensbestände, die weltweit jederzeit verfügbar 
sind. Orientierung zu finden, Wissen als Grundlage für 
Innovation, Kreativität und flexible Reaktion auf den 
Wandel in anderen Bereichen sind zu bewältigende 
Herausforderungen. Wissen wird zum wesentlichen 
Produktionsfaktor. Dies stellt neue Herausforderungen 
an die Fähigkeiten und das Lernen der Menschen. 

•	 Demografischer Wandel  
Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung in Deutschland 
nimmt zu. Auch in den Betrieben ist mit einer deutli-
chen Zunahme älterer Belegschaften zu rechnen. 

•	 Wertewandel  
In der Gesellschaft entwickelt sich ein neues Ver-
ständnis über den Wert von Arbeit und Freizeit und 
über den Stellenwert von Gesundheit. 

Diese Trends zeigen zum Teil bereits jetzt erhebliche 
Wirkungen auf Staat, Wirtschaft und Verwaltung: 
•	 Traditionelle wirtschaftliche Strukturen verändern 

sich.  
Alte Branchen und regionale Prägungen verlieren 
ihre Bedeutung. Neue Branchen wie Logistik, Medi-
enbetriebe, E-Commerce, Gesundheitsdienstleistun-
gen erleben Aufschwünge. Die Unternehmensstruk-
turen verändern sich. Aus fest gefügten Einheiten 
werden lose Netzwerke. Ein rascher Wandel von 
Unternehmensformen und Eigentumsverhältnissen, 
Outsourcing- und Reorganisationsprozesse sind in 
immer kürzeren Zyklen zu beobachten. 

•	 Die Privatisierung von öffentlichen Aufgaben wird 
diskutiert und in vielen Bereichen bereits vollzogen.  
Es bleibt die ständige Frage: Müssen öffentliche 
Dienstleistungen staatlich bleiben? Oder: Sollen dies 
besser andere leisten? 

•	 Öffentliche Verwaltungen werden modernisiert. 
An die Stelle des hoheitlichen Denkens und Handelns 
tritt die Dienstleistungsorientierung, ausgerichtet am 
Bürger und an Unternehmen. Integrierte Informations-
technologien halten zunehmend Einzug in die Verwal-
tungen. Viele Verwaltungsvorgänge werden in Zukunft 
auf elektronischem Weg mit dem Bürger zu erledigen 
sein. Internetportale stellen einen neuen, gleichwerti-
gen Zugangsweg für den Bürger dar. Callcenter als 
Bürgerinformationssysteme werden als integrierte 
Systeme eingerichtet. Verwaltungen nutzen zuneh-
mend auch für ihre eigenen Belange das Internet und 
nehmen am E-Business teil. Zur Modernisierung der 
Verwaltung werden neue Instrumente wie das „Neue 
Steuerungsmodell“ bereitgestellt und bereits genutzt. 

•	 Es entsteht ein breit gefächertes Bild von Arbeits-
verhältnissen.  
Neben das „Normalarbeitsverhältnis“ treten gleich-
berechtigt Teilzeitarbeit, Arbeitszeitmodelle sowie 
Leiharbeitsverhältnisse und Selbstständigkeit. 
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2.1.2  Wandel der Arbeitssysteme, des betrieblichen Hand-
lungsrahmens und Wirkungen auf den Menschen 
Vor diesem Hintergrund wandeln sich die Arbeitssyste-
me und die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. 
Die Veränderung der betrieblichen Organisationsstruk-
turen betrifft auch den betrieblichen Handlungsrahmen 
für den Arbeitsschutz.

Veränderte Arbeitsbedingungen entstehen insbesonde-
re durch:
•	 Virtualisierung der Arbeitsgegenstände 

In vielen Bereichen werden keine Werkstücke oder 
Akten mehr bearbeitet, sondern Informationen direkt 
am Bildschirm.

•	 Von Informationstechnologien geprägte Arbeitsmittel 
Computergesteuerte Arbeitsmittel setzen sich in 
vielen Arbeitsfeldern und Betrieben durch.

•	 Neue Arbeitsorganisations- und Kommunikations-
formen 
Beispiele sind Gruppen- und Teamarbeit, Dezentrali-
sierung von Verantwortung, Abflachung von Hierar-
chien. Mit der zunehmenden Flexibilisierung in den 
Abläufen und der Arbeit in Projektgruppen verändern 
sich die Organisationsstrukturen. Auch durch variab-
le Arbeitszeiten und -orte (z. B. bei Tele-Arbeitsfor-
men) wird Arbeit neu organisiert. 

•	 Neue Arbeitsverfahren, Einsatz bekannter Arbeits-
verfahren unter veränderten Bedingungen 
Die veränderten Arbeitsbedingungen führen nicht zu 
neuen stabilen Zuständen, sondern unterliegen in 
kürzeren Zeiträumen erneut einem Wandel. Neue 
Strukturen, Produkte und Prozesse erfordern eine 
entsprechende Gestaltung der Arbeit. Derart verän-
derte und kurzzeitig sich ändernde Arbeitsbedingun-
gen stellen erhöhte Anforderungen an die räumliche 
und zeitliche Flexibilität sowie an die Entwicklung, 
Lernfähigkeit und Lernbereitschaft der arbeitenden 
Menschen. Psychische Belastungen aus der Arbeit 
selbst, aus der zu bewältigenden Arbeitsmenge, der 
Arbeitsorganisation und dem sozialen Umfeld neh-
men stark zu. 
 
Traditionelle mechanische Gefährdungsfaktoren 
sowie körperlich schwere Arbeit treten durch zuneh-
mende Mechanisierung bzw. Automatisierung, doch 
auch durch Outsourcing in den Betrieben in den 
Hintergrund. Andere physikalische, chemische, bio-

logische, psycho-physiologische Faktoren verstärken 
sich in ihrer Bedeutsamkeit. Die geänderten Belas-
tungskonstellationen verändern Reaktionen und 
Beanspruchungen des Menschen. Dieser Entwick-
lung muss sich der Arbeitsschutz stellen und seine 
wichtige Gestaltungsaufgabe wahrnehmen.

2.2  Neue Anforderungen an die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit als Folge des Wandels der Arbeitswelt

Klassische Handlungsmuster des Arbeitsschutzes und 
eine Beschränkung auf sicherheitstechnische und ver-
wandte Disziplinen führen nicht mehr zu problemange-
messenen Lösungen. Für die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit sind zunehmend weniger Detailkenntnisse 
einzelner technologischer Verfahren, Maschinen, Anla-
gen und darauf bezogene Sicherheitskonzepte von 
Bedeutung. 

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit muss problembezo-
gen Wissen und Methoden aus verschiedenen Fachdis-
ziplinen vernetzen. Sie benötigt übergreifende Schlüs-
selqualifikationen, um mögliche Risiken in ihrer 
Kombination erkennen und beurteilen zu können und 
um Wege zu finden, diese zu bekämpfen.

Wirksames betriebliches Arbeitsschutzhandeln erfor-
dert die ganzheitliche Gestaltung von Arbeitssystemen, 
muss in das betriebliche Handeln integriert und als 
gemeinsames Handeln aller Beteiligten erfolgen. Vielen 
Gefährdungen kann nur dann wirksam begegnet wer-
den, wenn der Arbeitsschutz von vornherein als Mitge-
stalter auftritt.

Der Wandel im betrieblichen Arbeitsschutzhandeln ist 
stichpunktartig in Abb. 1 veranschaulicht.
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Tradierte Handlungsansätze

Vorgehen aus dem Eigen- 
verständnis des Arbeitsschutzesspeziell

Expertenorientiertadditiv

Betriebliches Handeln  
aus Pflichterfüllung

vorschriften- 
zentriert

Arbeitsschutzmaßnahmen  
nach getroffenen betrieblichen  

Entscheidungen
reaktiv

Gestaltung von Einzelelementenpunktuell

Arbeitsschutz als untrennbarer  
Bestandteil betrieblicher Aufgabenvernetzt

Anliegen aller Funktionsträgerintegrativ

Betriebliches Handeln aus eigenem  
Unternehmensinteresse

unternehmens- 
zentriert

Arbeitsschutz als Mitinitiator zu  
treffender genereller Entscheidungenproaktiv

Gestaltung des Arbeitssystemssystemhaft

Zeitgemäße Handlungsansätze

Abb. 1 Wandel des betrieblichen Arbeitsschutzhandelns

Arbeitsschutz hat die größte Wirksamkeit, wenn er in 
Planungs- und Konzeptphasen eingebunden ist. Hier 
werden die Entscheidungen getroffen, die die späteren 
Arbeitsbedingungen bestimmen. Versäumtes ist nur 
aufwendig oder z. T. gar nicht korrigierbar. Unterschied-
liche Anlässe des Tätigwerdens mit ihrer präventiven 
oder korrektiven Ausrichtung zeigt Abb. 2.

Primär beginnt das Handeln der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit also in Planungs- und Konzeptphasen. Hier kann 
der Arbeitsschutz seine proaktive Funktion entfalten. 

Der Arbeitsschutz muss somit seine eigene „enge Welt“ 
verlassen bzw. sie zumindest erweitern. Er kann sich 
nicht auf den klassischen Schutz vor Unfällen und Be-
rufskrankheiten zurückziehen. Selbst das Ausdehnen 

auf die Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen 
reicht noch nicht aus. Arbeitsschutz ist mehr als Schutz 
der Gesundheit! 

Als Grundmaxime soll gelten:

„Arbeit kann nicht nur krankmachen, sie enthält 
auch Potenziale, die Gesundheit der Beschäftigten 
zu verbessern. Verbessertes Wohlbefinden, ver-
knüpft mit gesteigerter Leistungsfähigkeit und hoher 
Arbeitsmotivation, bewirken einen Zuwachs an Le-
bens-qualität für den Einzelnen, sind aber gleichzei-
tig auch Voraussetzung für produktives und quali-
tätsgerechtes Arbeiten.“ [1]
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Wurde Arbeitsschutz in der Vergangenheit fast aus-
schließlich unter der Leitfrage „Was macht krank?“ be-
trieben, kommt im heutigen Verständnis als Leitfrage 
hinzu: „Was hält gesund?“ (Abb. 3).

Die Beschäftigung mit potenziellen gesundheitlichen 
Risiken muss ihre Ergänzung und Weiterführung in einer 
adäquaten Beschäftigung mit entlastenden Bedingun-
gen finden. Diese liegen sowohl in den physischen und 
psychischen Ressourcen des Menschen als auch in den 
Bedingungen der Arbeit, wozu die Art der Tätigkeit, das 
soziale Umfeld, die Organisation der Arbeit zählen.

Bei der Gestaltung von Arbeit sind solche Bedingungen 
umfassend zu nutzen. Viele Faktoren der Arbeit können 
die Gesundheit stabilisieren und fördern.

Der Wandel in den Auffassungen zu Sicherheit und Ge-
sundheit zeigt sich in unterschiedlichen Grundhaltun-
gen, zusammengestellt in Übersicht 1. 

Grundanliegen des Arbeitsschutzes muss heute Prä-
vention sein.

Ganzheitliche Gestaltung von Arbeitssystemen

Anlässe zum Tätigwerden

Betriebsinterne
Handlungsanlässe

Spezielle
Arbeitsschutzanlässe

Externe
Handlungsanlässe

•	 Bauvorhaben
•	 Beschaffung
•	 Produkt- und Verfahrensinnovation
•	 Veränderung der Prozessgestaltung
•	 Arbeitsplatzgestaltung
•	 Instandhaltung
•	 Umweltschutzaktivitäten
•	 Personalentwicklung
•	 ...

•	 Systematisch ermittelte De-
fizite

•	 Eingetretene Unfälle
•	 Erkrankungen u. Ä.
•	 Störfälle u. Ä.
•	 ...

•	 Neue Vorschriften, Regeln, Normen
•	 Aktivitäten von Aufsichtsbehörden
•	 Berichte von Krankenkassen
•	 Neue Sicherheitslösungen  

u. ä. Konzepte
•	 Schulungsangebote
•	 Neue Erkenntnisse
•	 Unfälle, Störfälle u. Ä. in anderen  

 Bereichen

Technik

Organisation Personal

Korrektive Gestaltung
  Präventive Gestaltung

Abb. 2 Handlungsanlässe zum Tätigwerden im Arbeitsschutz
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Schutzaspekt

Vermeidung von Gesundheitsschäden

Leitfrage: Was macht krank?

Förderungsaspekt

Förderung der Gesundheit

Leitfrage: Was hält gesund?

Unfälle

Berufskrankheiten
Andere  

arbeitsbedingte  
Erkrankungen

Arbeitsbedingte Erkrankungen Stärkung der
organisationalen

Ressourcen

Stärkung der
personellen
Ressourcen

Abb. 3 Ganzheitliches Arbeitsschutzverständnis

Wandel in den Auffassungen als Prozess

von zu

Berücksichtigung aller Regelwerke führt zu Sicherheit Regelwerke allein reichen nicht; neue Erkenntnisse und Erfahrungen 
einordnen; konkrete Situation beachten; auch handeln, wenn keine 
spezielle Vorschrift vorhanden ist

Monokausale Betrachtung von Gesundheitsschäden Komplexes (multifaktorielles) Bedingungsgefüge von Gesundheitsschä-
den

Maschine als Hauptansatzpunkt der Gestaltung Ansatz beim Arbeitssystem mit den Elementen Technik, Organisation 
und Personal; positive Ansätze nutzen durch Aufdecken von Faktoren, 
die die Gesundheit stärken

Maßnahmenkonzepte ausschließlich erfahrungsbezogen; reaktiv abge-
leitet von beweisbaren Gefahren

Maßnahmenkonzepte erfahrungsbezogen, ergänzt um Bewertung von 
Risiken; aktiv abgeleitet aus Verdachtsmomenten

Problemfindung durch Beobachtung Problemfindung durch differenzierte Analysen beginnend in Planungs- 
und Konzeptphasen

Maßnahmenansatz bei vorliegenden Symptomen Maßnahmenansatz auch bei Strategien, Konzepten, Planungen, Be-
schaffungen; Forschung und Produktentwicklung so beeinflussen, dass 
sichere und gesundheitsgerechte Herstellung und Anwendung möglich 
ist

Arbeitnehmer als Schutzobjekt Arbeitnehmer als Subjekt, seine partizipative Mitwirkung als Experte

Gesundheitsschäden als Unfall und Berufskrankheit Gesundheit als physisches, psychomentales und psychosoziales Wohl-
befinden einschließlich Gesundheitsförderung

Orientierung am Durchschnittsmenschen Zielgruppenorientierte Konzepte; Beachtung des tätigen Individuums

Übersicht 1: Wandel des betrieblichen Arbeitsschutzhandelns
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2.3  Reform der Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicher-
heit 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit müssen folgende Quali-
fikationsvoraussetzungen erfüllen:

•	 Berufliche Qualifikation als Ingenieur, Techniker oder  
 Meister

•	 Zweijährige Berufstätigkeit

•	 Nachweis der sicherheitstechnischen Fachkunde 
durch die erfolgreiche Teilnahme an einem aner-
kannten Ausbildungsgang

Die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 
bieten  
einen solchen Ausbildungsgang seit 1978 als Fernlehr-
gang mit Präsenzphasen an (vgl. hierzu Anhang 1).
 
Die erste verbindliche Vorgabe zur Ausbildung von Fach-
kräften für Arbeitssicherheit aus dem Jahr 1979 – be-
kannt als Grundlehrgänge A und B sowie ein branchen-
spezifischer C-Teil – war als erster Einstieg zur 
Ausfüllung des Arbeitssicherheitsgesetzes anzusehen. 

Bereits Mitte der 80er Jahre begann in Fachkreisen – an-
gestoßen und unterstützt durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung – die Diskussion um die 

Weiterentwicklung und Neugestaltung der Ausbildung. 
Erhebliche Veränderungen in der Arbeitswelt, die Ent-
wicklungen in der Europäischen Union, vorliegende 
Erfahrungen mit den bisherigen Ausbildungskonzepten, 
vor allem aber die Weiterentwicklung der Inhalte und 
Ziele des betrieblichen Arbeitsschutzes begründen den 
dringenden Bedarf der Weiterentwicklung und Neuge-
staltung. Das Verständnis der Neuordnung der Ausbil-
dung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit erschließt sich 
vor allem über den Wandel der Arbeitswelt und des 
Arbeitsschutzes generell (vgl. Abschnitt 2.1).
 
In verschiedenen Fachgruppen wurden Vorschläge und 
Konzepte entwickelt, die 1992 in ein sogenanntes „Kon-
senspapier“ zusammengeführt wurden. Dies war die 
Grundlage für die Ausarbeitung einer völlig neuen Aus-
bildungskonzeption. Die Erarbei- 
tung erfolgte in mehreren Projekten im ständigen Dialog 
zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik. Eine Vielzahl 
von Veranstaltungen mit der Fachöffentlichkeit stellte 
sicher, dass über diese neue Konzeption fachpolitischer 
Konsens besteht [2]. Auf dieser Basis und mit Bekannt-
gabe des Fachaufsichtsschreibens wurde 1998 mit der 
Erarbeitung der konkreten Ausbildungsmaterialien bei 
den einzelnen Ausbildungsträgern begonnen. Ab 2001 
wird entsprechend den Zielvorgaben eine völlig neu 
gestaltete Ausbildung durchgeführt (zu weiteren Einzel-
heiten siehe Anhang 1).
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3 Präventionsverständnis

Leitgedanke für Prävention ist ein umfassendes Verständnis 
von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Ar-
beit (Abb. 4). 

S & G beziehen alle
•	 physikalischen
•	 chemischen
•	 biologischen
•	 psychischen
•	 sozialen
Faktoren des  
Arbeitsprozesses 
ein

S & G wenden  
sich an alle  
Beschäftigten  
differenziert nach
•	 Geschlecht
•	 Alter
•	 Leistungspotenzi-

al/Behinderung
und berück- 
sichtigen alle  
Tätigkeiten

Ganzheitliche Auffassung von Sicherheit und Gesundheit

S & G umfassen
•	 Schutz vor Unfällen undarbeitsbedingten Erkrankungen
•	 Förderung der Gesundheit

S & G erfordern
•	 Gestaltung des Arbeitssystems (T – O – P)
•	 Gestaltung eines integrierten Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanage-

ments
•	 Beteiligung der Mitarbeiter

Abb. 4 Umfassendes Verständnis von Sicherheit und Gesundheit (S & G) – ganzheitlicher Arbeitsschutz

Arbeitsschutz ist kein zusätzliches betriebliches Aufgabenfeld, 
sondern integraler Bestandteil aller betrieblichen Aufgaben und 
Funktionen. Es handelt sich um ein ethisches, humanitäres, 
betriebswirtschaftliches und ökologisches Grundanliegen.

Arbeitsschutz muss ganzheitlich aufgefasst werden.

Arbeitsschutz umfasst

•	 Schutz vor arbeitsbedingten Verletzungen (Arbeitsunfällen) 
und arbeitsbedingten Erkrankungen (Berufskrankheiten und 
„andere arbeitsbedingte Erkrankungen“),

•	 aktive Gesundheitsförderung im Sinne von Einflussnahme auf 
körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden, 

•	 menschengerechte Arbeitsgestaltung und ständige Verbesse-
rung der Arbeit bzw. sicherer und gesundheitsgerechter Arbeits-
systeme, damit die Arbeit insgesamt den physischen und psychi-
schen Leistungsvoraussetzungen der Beschäftigten entspricht.

Alle Faktoren, die zu Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten  
Erkrankungen führen, und alle Faktoren, die zur Gesundheits-
förderung beitragen können, sind zu beachten.

Alle Gefährdungsfaktoren haben einen hohen Stellenwert. Sie 
sind risikoabhängig zu bekämpfen. Zugleich müssen gesund-
heitsfördernde Faktoren erschlossen werden. Das Grundver-

ständnis hierzu enthält Abb. 5.

Abb. 5 Spektrum der Faktoren

Gestaltung sicherer und gesundheitsgerechter  
Arbeitssysteme

Entstehungs- 
zusammenhänge

Wirkung auf den Menschen
Schädigungsmechanismen
Ermittlung und Beurteilung

Schutzkonzepte
Exemplarische Lösungen

Förderungskonzepte
Rechtsgrundlagen

Mensch
Leistungs-
voraus-
setzungen:

Faktoren-
spektrum:

Anatomie
Physiologie 
Psychologie

   Gesundheits-
      fördernde Faktoren:

Physisch
      Psychisch
             Sozial

                    Physikalisch
                     Chemisch
                Biologisch
             Physisch
      Psychisch
 Sozial

Gefahr
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Sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen sind 
durch ganzheitliche Gestaltung zu gewährleisten.

Zentrales Betrachtungs- und Gestaltungsobjekt ist das Arbeits-
system mit seinen Ansatzpunkten Technik, Organisation und 
Personal in ihrem Zusammenhang und in ihrer Wechselwirkung. 
Die Komplexität der Gestaltungsbereiche verdeutlicht Abb. 6. 
Erst durch eine ausgewogene Gestaltung der Bereiche Technik, 
Organisation, Personal unter Beachtung der Wechselwirkung 
entstehen sichere und gesundheitsgerechte Bedingungen. 

Die Gestaltung des ganzen Arbeitssystems ist wirksamer als das 
isolierte Herausgreifen einzelner Gefährdungen. Neben Gestal-
tung von Maschinen, Arbeitsstätten, Arbeitsplätzen, Arbeitsver-
fahren sowie Sicherheit und Gesundheit beim Umgang mit  
Arbeitsstoffen (Gefahrstoffen), ist die Arbeitsorganisation zu  
gestalten (wie Prozess- und Arbeitsabläufe, Arbeitsstrukturen,  
Kooperation und Kommunikation, aber auch Arbeitszeit, Pau-
sen- und Schichtsysteme). 

Es sind ganzheitliche Gestaltungsansätze zu verfolgen, die auch 
Anlagensicherheit (Schutz vor Störfällen), Umweltschutz u. ä. 
Aspekte einbeziehen.

Als Bestandteil des Arbeitsschutzes ist Gesundheitsförde-
rung in die Gestaltung von Arbeitssystemen einzuordnen.

„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein 
höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermögli-
chen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.“ [3]

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind auf folgende Pro-
zesse ausgerichtet:
•	 Stabilisierung der körperlichen und seelischen Gesundheit, 

Stärkung der Leistungsfähigkeit des Beschäftigten.  
 
Die Techniken zur Bewältigung der Anforderungen aus der 
Arbeitswelt sollen verbessert werden.

•	 Einbeziehung von Wissen und Erfahrungen der Mitarbeiter, 
Mitwirkungsmöglichkeiten an der Gestaltung des betriebli-
chen Umfeldes zulassen.

•	 Soziale Beziehungen und gegenseitige Unterstützung der 
Mitarbeiter fördern, z. B. durch 

 – Möglichkeiten zur Kommunikation,

 – mitarbeiterorientierten Führungsstil.

Technik
•	 Maschinen, Geräte, Anlagen
•	 Arbeitsstätten, Arbeitsplätze
•	 Fertigungsverfahren
•	 Arbeitsstoffe, Arbeitsgegenstände

Personal
•	 Führungsverhalten/Betriebsklima
•	 Qualifikation (Wissen, Können)
•	 Handlungsbereitschaft (Motive, 

Einstellungen, Überzeugungen)
•	 Konstitution, Fitness
•	 Verhaltensregeln
•	 Unterweisung

Organisation
•	 Arbeitsorganisation, Arbeitsstrukturierung
•	 Arbeitsabläufe
•	 Arbeitsaufgaben, -inhalte
•	 Arbeitszeit, Pausen, Schichtsystem

Abb. 6 Arbeitssystemgestaltung mit den Ansatzpunkten T – O – P
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Gesundheitsförderung umfasst organisatorische Maßnahmen 
der Arbeitssystemgestaltung, mit denen Voraussetzungen zur 
Stärkung der Gesundheit geschaffen werden. Es handelt sich 
auch um Maßnahmen, mit denen die Menschen auf die Fakto-
ren, die ihre Gesundheit beeinflussen, aktiv und selbstverant-
wortlich Einfluss nehmen können.

Arbeitsschutz ist in Eigenverantwortung des Betriebes zu 
gestalten.

Leitbild für die Gestaltung sicherer und gesundheitsgerechter Ar-
beitssysteme sind nicht ausschließlich Gesetze, Verordnungen und 
andere Vorschriften. Zu berücksichtigen sind der Stand von Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse. Entsprechend dem zeitgemäßen Ver-
ständnis von Sicherheit und Gesundheitsschutz sind Problemkreise 
einbezogen, zu denen es keine Vorschriften und Normen gibt und z. 
T. auch niemals geben wird (z. B. Arbeitsorganisation, Arbeitsin-
halt). Ein Teil der Aufgaben des Arbeitsschutzes ist und bleibt vor-
schriftenfrei. Maßstäbe hierfür muss sich der Betrieb selbst setzen. 

Das eigene Anspruchsniveau ist in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften betrieblich zu entwickeln, darf sich aber nicht nur 
auf Vorschriften stützen. Der Betrieb muss sich ständig über 
neue Erkenntnisse und neue Vorgehensweisen informieren. Dies 
gilt für die Analyse und Bewertung von Gefährdungen und von 
gesundheitsfördernden Faktoren sowie auch hinsichtlich neuer 
Gestaltungskonzepte.

Arbeitsschutz ist auf ständige Verbesserung angelegt.

Der Betrieb darf sich nicht mit einem einmal erreichten Niveau 
sicherer und gesundheitsgerechter Arbeitssysteme zufriedenge-
ben, sondern muss die Arbeitsbedingungen dynamisch verbes-
sern, seine Arbeit also prozessorientiert anlegen. 

Arbeitsschutz muss konsequent zielgruppenorientiert betrie-
ben werden.

Unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen sind zu beachten. 
Das betrifft insbesondere die Gestaltung von Arbeitsbedingun-
gen für Frauen, Jugendliche und behinderte Arbeitnehmer.

Durch die demografische Entwicklung rücken Zielgruppen wie 
ältere, leistungsgewandelte und ausländische Arbeitnehmer in 
den Vordergrund, an denen sich Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes orientieren müssen.

Arbeitsschutz erfordert eine konsequent präventive Ausrich-
tung

Prävention umfasst alle Maßnahmen, Mittel und Methoden, die 
eine solche vorbeugende (vorgreifende) Gestaltung der Arbeits-
bedingungen ermöglichen, dass vorausschauend (prophylak-
tisch) arbeitsbedingte Gesundheitsschäden verhütet und Ge-
sundheitsförderung beachtet werden. 

Prävention ist:
•	 vorausschauende (planende und konzeptionelle) Einflussnah-

me auf sichere und gesundheitsgerechte Arbeitssysteme,

•	 kontinuierliche Verbesserung der vorhandenen Arbeitsbedin-
gungen,

•	 ständige Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit ent-
sprechend den sich permanent ändernden Gegebenheiten 
der Arbeitsbedingungen.

Arbeitsschutz ist in die betriebliche Organisation zu integrieren.

Prävention ist als durchgängiges Leitprinzip in allen betrieblichen 
Aufgabenfeldern und entsprechendem Handeln der Funktionsträ-
ger zu verankern. Grundlage hierfür ist der nationale Leitfaden für 
Arbeitsschutzmanagementsysteme. Ein modernes betriebliches 
Arbeitsschutzsystem ist ein integriertes Arbeitsschutzsystem. 
Sicherheit und Gesundheitsschutz müssen in allen Funktionen 
eines Unternehmens, die Einfluss auf die Qualität des Arbeits-
schutzes haben, ein zu beachtender Gesichtspunkt sein. Insofern 
geht integrativer Arbeitsschutz auch über formale Aufgaben- und 
Kompetenzzuweisungen hinaus, erfordert seine Einordnung in die 
verschiedenen Managementsysteme wie z. B. Technologie-, Perso-
nal-, Produkt- und Qualitäts- sowie Umweltschutzmanagement. 

Alle Unternehmensbereiche müssen hinsichtlich des Arbeits-
schutzes sensibilisiert sein, selbstständig Handlungserforder-
nisse erkennen und daraus abgeleitet im eigenen Auftrag tätig 
werden. Sicherheit und Gesundheit muss Bestandteil des be-
trieblichen Alltagshandelns sein – als Führungs- und Beteili-
gungsaufgabe.

Neue Rolle der Beschäftigten: Betroffene werden zu Beteiligten.

Beschäftigte sind nicht eingeengt als zu schützendes Objekt zu 
behandeln, sondern als Träger eigener Gesundheitskompeten-
zen zu aktivieren und als Experten an ihrem Arbeitsplatz zu 
akzeptieren. Aktives Einbringen der Betroffenen heißt nicht nur, 
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das Expertenwissen der Arbeitnehmer zu nutzen, sondern leistet 
unmittelbar Beiträge, Gesundheit zu stärken und zu fördern. 
Beteiligung wirkt positiv auf das psychische Wohlbefinden.

Ein integriertes Arbeitsschutzsystem muss ständig bewertet 
und weiterentwickelt werden.

Der Stand der betrieblichen Arbeitsschutzarbeit soll kontinuier-
lich analysiert werden mit dem Ziel, Strategien zur weiteren 
Verbesserung zu entwickeln. Neben Gefährdungsbeurteilungen 
auf der Ebene der Arbeitssysteme sind auch das Niveau und die 
Entwicklung des Arbeitsschutzes im Betrieb insgesamt zu analy-
sieren und zu beurteilen. Dies schließt die Analyse der Inte-gra-
tion von Sicherheit und Gesundheitsschutz in das Management 
und die Führungsaktivitäten ein. Die Weiterentwicklung erfolgt 
im Sinne von lernenden Unternehmen.

Arbeitsschutz hat eine proaktive Funktion.

Proaktiv heißt, dass der Arbeitsschutz nicht nur auf Defizite und 
veränderte Anforderungen reagiert, sondern selbst Entwicklungen 
in Technik, Organisation, Management und Verhalten anstößt.

Der Arbeitsschutz erschließt Chancen, die in generellen Entwick-
lungen liegen: Entwicklungen wie der Einsatz von Informations-
technologie mit ihren fortschreitenden Möglichkeiten, Dienst-
leistungsorientierung, Verwaltungsmodernisierung. Er 
beschäftigt sich nicht ausschließlich mit den Risiken solcher 
Entwicklungen. Durch seine Fragestellungen, seine Vorgehens-
weisen, seine Gestaltungslösungen stößt er in den Betrieben 
neue Entwicklungen an. 

Der Arbeitsschutz leistet Beiträge zur Innovation des Betriebes, 
auch der öffentlichen Verwaltungen. Solche Beiträge können 
insbesondere sein:
•	 Innovation erfolgt über Wissen und Kreativität. Modernisie-

rung von Verwaltungen, die Zukunftsfähigkeit der Unterneh-
men, hängen in hohem Maße von dem Engagement, der Qua-

lifikation, den Veränderungskompetenzen und der Einstellung 
der Beschäftigten ab. Schützen und Stärken der Humanres-
sourcen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes einschließlich der Gesundheitsförderung 
tragen zur Innovation des Verhaltens der Mitarbeiter bei.

•	 Betriebliches Wissensmanagement ist eine Schlüsselinnovati-
on der Zukunft. Der menschengerechte Einsatz von Informati-
onstechnologien, die Schaffung einer geeigneten Organisation 
und die Gestaltung einer entsprechenden Unternehmenskultur 
sind Instrumente eines betrieblichen Wissensmanagements. 
Ihr Einsatz und ihre Entwicklung können durch den Arbeits-
schutz gefördert werden. Beiträge hierzu leistet der Arbeits-
schutz auch, wenn er selbst moderne Informationstechniken 
zur Verbreitung von guten Arbeitsschutzlösungen nutzt.

•	 Arbeitsschutz arbeitet systematisch mit Zielen und Control-
ling. Er bedient sich moderner Managementprinzipien und 
kann hier eine Vorreiterrolle für andere Bereiche übernehmen.

•	 Proaktiver Arbeitsschutz ist auch das Erschließen von Beiträ-
gen des Arbeitsschutzes zur Leistungserbringung des Betrie-
bes. Hierin zeigt sich, dass Arbeitsschutz mehr ist als Vermei-
den von Verlusten und Fehlzeiten. Er unterstützt 
kundenorientierte Produktentwicklung und das Management 
der Produkte.

•	 Indem der Arbeitsschutz die Integration seines Anliegens in 
betriebliche Managementkonzepte verfolgt, kann er zugleich 
Motor völlig neuartiger Unternehmensstrategien sein. Er kann 
Impulse für neuartige Herangehensweisen an die betriebliche 
Organisation und die Restrukturierung von Unternehmen setzen.

Arbeitsschutz ist kein einseitig kostentreibender Faktor, sondern 
trägt direkt zur Wirtschaftlichkeit bei mit eigenen Beiträgen in 
der Wertschöpfungskette. 

Arbeitsschutz fördert die Entwicklung der Unternehmenskultur.

Abb. 7 fasst die Bausteine eines zeitgemäßen Arbeitsschutzver-
ständnisses zusammen.

Abb. 7 
Bausteine eines zeitgemäßen 
Arbeitsschutzverständnisses

Beteiligung 
der Beschäftigten

Beteiligung 
der Beschäftigten

Sicherheit und 
Gesundheit

Risiken vermeiden
Leitprinzip  
Prävention

Kontinuierliche
Verbesserung

Menschengerechte
Arbeitsgestaltung

T – O – P

Integration von Sicherheit  
und Gesundheit in die Betriebs- 

organisation
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4  Anforderungsprofil der Fachkraft für  
Arbeitssicherheit

Abb. 8 Anforderungen an Arbeitgeber und Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Anforderungen an den 
Arbeitgeber

•	 Umfassende, vorausschauende Handlungspflicht hinsichtlich 

 Sicherheit und Gesundheit

•	 Risikoorientiertes Vorgehen

•	 Kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen

•	 Geeignete Organisation

•	 Integration des Arbeitsschutzes in alle Führungsebenen 

 und Tätigkeiten

•	 Voraussetzungen schaffen zur Mitwirkung der Beschäftigten

Anforderungen an die Fachkraft
 für Arbeitssicherheit

Arbeitgeber unterstützen

•	 beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

•	 in allen Fragen der Arbeitssicherheit

•	 einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit

ArbSchG §§ ASiG §§

4.1 Rolle und Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat die Aufgabe, den 
Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallver-
hütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließ-
lich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu 
unterstützen. Die Anforderungen werden mit Abb. 8 
umrissen. Darüber hinaus hat sie Unterrichtungs- und 
Beratungspflichten gegenüber der Personal- 
vertretung.

Sie berät und unterstützt insbesondere zu folgenden 
Aufgabenkomplexen:

Ermitteln und Beurteilen von arbeitsbedingten Unfall- 
und Gesundheitsgefahren und von Faktoren zur Ge-
sundheitsförderung

Das erfordert insbesondere Identifizieren, Analysieren, 
Beurteilen und Dokumentieren von Risiken durch physi-
kalische, chemische und biologische Gefährdungs- und 
Belastungsfaktoren sowie durch physische und psychi-
sche einschließlich psycho-sozialer Belastungen der 
Beschäftigten.

Vorbereiten und Gestalten sicherer, gesundheits- und  
menschengerechter Arbeitssysteme

Das bedeutet, Ziele und Anforderungen (Soll-Zustände) 
zu bestimmen, die – übereinstimmend mit den bewer-
teten Risiken – von der Rangfolge der notwendigen 

Maßnahmen ausgehen. Auf dieser Grundlage sind Si-
cherheitskonzepte zu entwickeln und dementsprechen-
de Beratung zu leisten bei der Gestaltung von Arbeits-
stätten, der Auswahl und dem Einsatz von Maschinen, 
Geräten, Anlagen sowie von Arbeitsstoffen, bei der 
Gestaltung der Arbeitsorganisation sowie der personel-
len und sozialen Bedingungen.

Aufrechterhalten sicherer, gesundheits- und men-
schengerechter Arbeitssysteme und kontinuierliche 
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten

Um sicherheitsgerechte Zustände stets zu gewährleis-
ten, müssen die Arbeitssysteme immer wieder aufmerk-
sam betrachtet und Anlagen sowie Arbeitsbereiche 
überwacht werden.

Integration von Sicherheit und Gesundheitsschutz in 
Management und Führung von Prozessen; Einbindung 
in die betriebliche Aufbau- und Ablauforganisation

Beratung hinsichtlich einer geeigneten Organisation 
(Aufbau- und Ablauforganisation) ist zu leisten, sodass 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei allen Tätigkeiten 
beachtet und in die betrieblichen Führungsstrukturen 
eingebunden werden.
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Grundanliegen: Unterstützung des Arbeitgebers

Abb. 9 Charakteristische Anforderungen

4.2 Anforderungen an die Tätigkeit

4.2.1 Merkmale der Tätigkeit
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit muss ihre Fachkunde 
aktiv einbringen und die vielfältigen Aufgaben sorgfäl-
tig, gewissenhaft und mit erforderlichem Nachdruck 
erfüllen. Wie ihre Arbeitsweise insgesamt aussehen 
soll, veranschaulicht Abb. 9. 

Typische Merkmale der Tätigkeit der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit sind: 

Präventives Handeln

Es ist vorausschauend alles zu tun, um Unfälle, arbeits-
bedingte Erkrankungen, Störfälle, Brände, Explosionen, 
Umweltgefährdungen usw. zu verhindern, aber auch die 
Gesundheit der Beschäftigten, ihre Leistungsfähigkeit 
und ihr Wohlbefinden zu erhalten und zu fördern.

Systematisches Vorgehen zur Gestaltung sicherer, 
gesundheits- und menschengerechter Arbeitssysteme

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit wird über eine Schritt-
folge tätig: Sie analysiert Gefährdungen und Belastun-
gen, beurteilt die möglichen Risiken, setzt Ziele für die 
Neugestaltung oder Veränderung, initiiert die Entwick-
lung von Lösungsvarianten, wirkt bei der Auswahl der 
Maßnahmen mit, unterstützt das Durchsetzen von ent-
sprechenden Entscheidungen, berät beim Umsetzen der 
Maßnahmen und führt Wirkungskontrollen durch. Abb. 10 
zeigt die sieben Handlungsschritte auf einen Blick.

Systematische Vorgehensweise zur Integration von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz in die betriebliche 
Organisation

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit handelt zur Einord-
nung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in die be-
triebliche Organisation systematisch über folgende 
Schrittfolge: Analyse, Bewerten, Setzen von Zielen, 
Wecken von Veränderungsbereitschaft, Unterstützen 
der Entwicklung von Konzepten, Stabilisieren des verän-
derten Handelns sowie Wirkungskontrolle zur Integrati-
on von Sicherheit und Gesundheitsschutz in die betrieb-
liche Organisation.
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Abb. 10 Handlungsschritte der Fachkraft für Arbeitssicherheit

    Handlungsanlass

Weiterführende Schlussfolgerungen  
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Systematische Vorgehensweise zur Integration von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz in die betriebliche 
Organisation

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit bezweckt mit ihrem 
Handeln eine ständige Verbesserung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz im Betrieb.

Generalist und Spezialist

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist Generalist und 
muss zu den vielfältigen Aufgaben von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz grundlegende Kompetenzen haben.

Zugleich muss die Fachkraft Spezialist sein für besonde-
re betriebsspezifische Schwerpunkte. 

Kooperatives und beteiligungsorientiertes Handeln

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit muss mit den Füh-
rungskräften, den verschiedenen Funktionsträgern, 
betrieblichen und außerbetrieblichen Experten zusam-
menarbeiten und sie zur aktiven Beteiligung anregen. 
Dies erfordert eine interdisziplinäre Arbeitsweise. Die 
Zusammenarbeit mit den Beschäftigten erfolgt beteili-
gungsorientiert.

Verfolgen integrativer Ansätze

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit muss Sicherheit und 
Gesundheitsschutz mit den verschiedenen Anforderun-
gen an die Gestaltung von Arbeitssystemen verbinden. 

Vernetztes Handeln

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit soll die einzelnen 
Teilgebiete des Arbeitsschutzes mit den verschiedenen 
anderen Sicherheitsaufgaben vernetzen. Denken in 
Zusammenhängen und übergreifendes Handeln ist 
erforderlich. 

Eigenverantwortliches Handeln

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit setzt eigenverant-
wortlich Schwerpunkte für ihre Arbeit. 

Sie hilft aktiv und vorausschauend, ist fortschrittsorien-
tiert, zeigt Möglichkeiten der Veränderung. Sie muss 
überzeugend und sachbezogen argumentieren. Sie 
dokumentiert ihr Handeln.

Ständige Fortbildung

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit muss ihre fachlichen, 
methodischen und sozialen Kompetenzen kontinuier-
lich aktualisieren und erweitern. 

4.2.2  Stellung der Fachkraft für Arbeitssicherheit im Betrieb 
und Einsatzformen
Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der Anwendung 
ihrer Fachkunde weisungsfrei und damit fachlich unab-
hängig und selbstständig. Sie sind disziplinarisch (ar-
beitsrechtlich) der obersten Leitung unterstellt. Der di-
rekte Zugang zum Arbeitgeber muss gewährleistet sein.
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Die Arbeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit kann in 
unterschiedlichen Organisationsformen geleistet wer-
den. Es bestehen betriebliche und überbetriebliche 
Einsatzformen, auch Mischformen.

4.2.3 Wirksamkeit der Unterstützung
Die Arbeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit hat je nach 
Ansatzpunkt eine unterschiedliche Wirksamkeit 
(Abb. 11). Die Komplexität der Aufgaben steigt von der 
Beschäftigung mit unfall- und krankheitsbewirkenden 
Faktoren über die Gestaltung von sicheren und gesund-
heitsgerechten Arbeitssystemen bis hin zur Integration 
des Arbeitsschutzes in die betriebliche Aufbau- und 
Ablauforganisation. Mit zunehmender Komplexität der 
Aufgabenbereiche steigt auch die Wirksamkeit.

Qualifikation

Fachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz

•	 Fachspezifisches Wissen, Grundlagen  

•	 Fachübergreifendes Wissen (z. B. Ab-
lauf- und Produktionszusammenhänge)

•	 Fähigkeit, Fachwissen zu nutzen,  
zu kombinieren und zu ergänzen 

•	 Entwicklung von Abstraktionsfähigkeit, 
Lernbereitschaft, Systemdenken, Pla-
nungs-, Problemlösungs- und Entschei-
dungsfähigkeit

•	 Teamfähigkeit 

•	 Kooperationsfähigkeit 

•	 Kommunikationsfähigkeit 

•	 Toleranz 

•	 Verantwortungsbewusstsein 

•	 Solidarität

Übersicht 2: Qualifikationsverständnis 

4.3 Kompetenzen der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Unter Qualifikation wird heute nicht nur die Summe von 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen verstanden, 
die das Fachwissen ausmachen. Der zeitgemäße Quali-
fikationsbegriff umfasst auch methodische und soziale 
Kompetenzen sowie Selbst-  
oder Personalkompetenzen, die sich in Einstellungen, 
Wert- 
haltungen, Bedürfnissen und Motiven äußern (Über-
sicht 2).

 
4.3.1 Fachliche Qualifikation

Nach wie vor ist die fachliche Qualifikation wichtig. 
Innovative Veränderungen der Technik, Technologie und

auch der Arbeitsorganisation, der Produkte und Dienst-
leistungen, dringen in alle Bereiche ein. Veränderte 
Gefährdungskonstellationentreten auf, die traditionell 
im jeweiligen Wirtschaftsbereich möglicherweise keine 
Rolle gespielt haben. Neue Technologien, veränderte 
Gefährdungsprofile, die Zunahme psychischer Belastun-
gen und vieles mehr erfordern, dass sich die Fachkraft 
für Arbeitssicherheit hier auskennt. 

 
Das fachspezifische Wissen ist in neuer Qualität gefragt, 
weil es heute keinen Bereich gibt, in dem Fachwissen zu 
den klassischen Faktoren der Gesundheitsgefährdun-
gen ausreicht. Es muss Grundwissen zu allen gesund-
heitlichen Gefährdungen vorliegen. Fachwissen zur 
Ermittlung, Bewertung und auch zu Interventionskon-
zepten ist gefragt.

Abb. 11 Wirkungsgrad der Unterstützung durch die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit

Arbeitsschutz in 
der Aufbau- und 
Ablauforganisation 
des Betriebs

Arbeitssystemgestaltung

Unfall- und krank-
heitsbewirkende 
Faktoren

T

O P

hoch

Wirkungs-
grad der

Unter- 
stützung

niedrig
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Zum Fachwissen gehört eine neue Qualität des Arbeits-
systemverständnisses und der Verknüpfung der unter-
schiedlichen Ansatzpunkte von Technik, Organisation 
und Personal in ihrer Wechselwirkung. Lösungen des 
Arbeitsschutzes sind mit punktuellen Konzepten an der 
Maschine oder am Arbeitsplatz nicht mehr zeitgemäß. 
Auch der technisch Ausgebildete muss sich als Fach-
kraft für Arbeitssicherheit mit Konzepten der Arbeitsge-
staltung, der Arbeitsorganisation, aber auch mit Syste-
men der Arbeitszeit- und Pausengestaltung, Konzepten 
der Betriebsorganisation, der Personalentwicklung usw. 
befassen. 

Das Tätigkeitsfeld der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
umfasst heute auch die wirksame Einflussnahme auf 
die Integration des Arbeitsschutzes in das betriebliche 
Management. Nachhaltiges Integrieren setzt Sachkunde 
über solche Konzepte, über Grundfragen und Prinzipien 
der Aufbau- und Ablauforganisation voraus. Viele tun 
dies noch ab mit dem Hinweis: „Schuster, bleib’ bei 
deinen Leisten! Das ist Betriebswirtschaftslehre!“ 
Diese Sichtweise wird bereits heute in den Führungseta-
gen, die Arbeitsschutz ernst nehmen, nicht mehr akzep-
tiert. 

Es geht in der Fülle des Fachwissens nicht um Detailwis-
sen eines Spezialisten. Dies ist im Einzelfall notwendig, 
wenn es die Situation im Betrieb erfordert. Entschei-
dend ist vielmehr Überblickswissen – das Wissen über 
mögliche Informationsquellen und die Kenntnisse darü-
ber, wer für den jeweiligen Bedarf als Experte hinzuge-
zogen werden kann. 

4.3.2 Methodische Kompetenzen
Zu den notwendigen methodischen Kompetenzen gehö-
ren die fachbezogenen Methoden zur Ermittlung und 
Beurteilung von Gefährdungen sowie zur Schrittfolge 
der Entwicklung von Zielen und Lösungen, Methoden 
der Kontrolle der Wirksamkeit von Maßnahmen usw. An 
Bedeutung gewinnen ergänzend hierzu Organisations-
methoden, Planungsmethoden, Methoden der Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen, speziell auch der erwei-
terten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die 
nichtmonetäre Aspekte einbeziehen. 

Der Arbeitsstil der Fachkraft für Arbeitssicherheit, der 
konsequent auf Kooperation gerichtet sein muss, erfor-
dert Wissen zu Zielsetzungs- und Entscheidungsmetho-

den, Projektmanagementmethoden (wie Projektplanung 
und -steuerung), Kompetenzen zu Arbeitsweisen eines 
Systemmanagers für Kooperationsnetzwerke u. Ä. Hier-
zu gehören auch Methoden der Kleingruppen- und Zir-
kelarbeit, Moderationsmethoden, Präsentationsmetho-
den, Kreativitätstechniken.

4.3.3 Soziale Kompetenzen
Einen hohen Stellenwert haben für die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit soziale Kompetenzen. Dazu gehört ganz 
wesentlich die Kooperationskompetenz. Die Zusammen-
arbeit und das „Sich-Verständigen“ mit inner- und außer-
betrieblichen Kooperationspartnern erfordert u. a.:
•	 Fähigkeiten, die eigenen Kompetenzen und Hand-

lungsmöglichkeiten realistisch beurteilen und den 
Bedarf an eine situationsbezogene Unterstützung 
einschätzen zu können,

•	 Erwartungen, die an die eigene Tätigkeit gerichtet 
sind, wahrzunehmen und für die eigene Arbeit nut-
zen zu können,

•	 auf andere zugehen und positive Ansatzpunkte einer 
Kooperation aufzeigen zu können,

•	 eigene Positionen vorstellen und argumentativ ver-
treten zu können,

•	 Fähigkeiten, sich in die Rolle anderer hineinverset-
zen, deren Interessen- und Motivlage erkennen und 
sich darauf beziehen zu können,

•	 Fähigkeiten, andere von der Wichtigkeit einer Koope-
ration überzeugen zu können,

•	 die verschiedenen Beteiligten zu einem gemeinsa-
men Vorgehen motivieren zu können.

Die Arbeit in Gruppen erfordert besondere Kooperati-
onskompetenzen wie u. a. das Erkennen von gruppen-
dynamischen Prozessen, Führen und Moderieren von 
Gruppendiskussionen und ebenso die Fähigkeit, Grup-
penaktivitäten überhaupt initiieren zu können.

Besonders wichtig sind Dialogkompetenzen. Für die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit kommt es darauf an:
•	 psychologische Kriterien der Gesprächsführung zu 

kennen und anwenden zu können,

•	 Phasen eines Gesprächsverlaufs zu kennen, den 
Verlauf einschätzen und das eigene Verhalten darauf 
beziehen zu können,
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•	 die verschiedenen Ebenen der Kommunikation (wie 
die Inhaltsebene, die Beziehungsebene) zu kennen 
und dieses Wissen nutzen zu können,

•	 Rhetorik und Argumentationstechniken zu beherr-
schen,

•	 die verschiedenen betrieblichen Personengruppen 
für den Arbeitsschutz motivieren zu können.

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit muss mit Konflikten 
umgehen können, hierzu Techniken des Konfliktma-
nagements beherrschen, der Konfliktvermeidung, des 
Umgangs mit aufgebrochenen Konflikten.

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz sind eine 
Einheit

Abb. 12 stellt wichtige Seiten der Einheit von Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz zusammen. Im Zent-
rum der Anforderungen steht für die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit natürlich ihre umfassende Fachkompe-
tenz zu allen Aspekten von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz, die gepaart sein muss mit Metho-
den- und Sozialkompetenz.

Präsentationstechniken

Argumentations- 
techniken

Moderationstechniken

Konfliktlösungs- 
techniken

Finden, Nutzen 
von betrieblichen 

Verbündeten

Nutzung von 
Gesprächstechniken

Kooperationsfähigkeit

Teamfähigkeit

Nicht Rezepte,sondern 
Strategien nutzen

Fachkompetenz zu allen Aspekten von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz

Fachwissen  
handlungswirksam

transferieren

Abb. 12 Einheit von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz

4.3.4 Schlüsselqualifikationen
Um überhaupt die vielfältigen Anforderungen beherr-
schen zu können, müssen sogenannte Schlüsselqualifi-
kationen vorhanden sein. Schlüsselqualifikationen sind 
solche Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die zu 
den konkreten Einzelaufgaben der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit zunächst keinen direkten Bezug haben, die es 
aber ermöglichen, die Gesamtpalette möglicher unvor-
hergesehener oder neu entstehender Aufgaben zu er-
schließen und dann auch zu bewältigen. Mit ihnen ist 
das Beherrschen von Aufgaben in den unterschiedli-
chen, ganz konkreten betrieblichen Situationen möglich. 
Zu solchen Schlüsselqualifikationen der Fachkraft für 

Arbeitssicherheit gehören insbesondere:
•	 Fähigkeiten, das Fachwissen auf konkrete Problem-

felder anzuwenden und dabei von Denkmodellen 
und Leitbildern auszugehen (Abb. 13). 
 
Die Denkmodelle bieten die Möglichkeit, das Fach-
wissen in einer problemangemessenen Weise auszu-
schöpfen und anzuwenden. Sie beinhalten Leitvor-
stellungen wie Probleme erkannt, bewertet und 
gelöst werden. 
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•	 Kompetenzen zu Handlungsstrategien  
 
 Hierzu gehören

 – Einschätzungsvermögen bezüglich des Erken-
nens von Chancen, Veränderungen im Arbeits-
schutz durchsetzen zu können,

 – Fähigkeiten, Probleme zu erkennen, aufzugrei-
fen und an die richtige Stelle im Unternehmen 
transportieren zu können,

 – Einschätzungsvermögen des jeweiligen Hand-
lungsbedarfs, der Gestaltungsfelder und der 
Gestaltungserfordernisse,

 – Fähigkeiten, innovative Ansätze zur Verbesse-
rung von Sicherheit, Gesundheit und Umwelt-
schutz zu erkennen, aufzugreifen und weiter-
zuentwickeln,

 – Transferkompetenz zur Übertragung von Gelern-
tem auf andere Gebiete, Bereiche, Aufgaben.

•	 Handlungs- und Umsetzungskompetenzen zur Be-
schaffung von Informationen, deren Bewertung und 
Auswertung, hier eingeschlossen auch Fundstellen 
für Vorschriften und Regeln 
 
Zu diesen Kompetenzen gehört auch die Fähigkeit, 
die eigene Arbeit organisieren zu können.

Schlüsselqualifikationen befähigen, mit der Fülle von 
Einzelaufgaben zielorientiert und effektiv umzugehen.

Zu diesen Kompetenzen muss die richtige Einstellung 
zur Tätigkeit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit hinzu 
kommen, die sogenannte Selbst- oder Personalkompe-
tenz. Notwendig ist eine überzeugte Haltung und Ver-
bundenheit zu diesem Beruf, um erfolgreich zu arbeiten.

Arbeitssystemverständnis mit Ansatzpunkten T – O – P 

Abb. 13 Wichtige Denkmodelle und Leitbilder für Schlüsselqualifikationen

Ganzheitliches Verständnis von Sicherheit und Gesundheitsschutz

Systematisches Vorgehen

Präventionsverständnis Integrationsverständnis

Kooperationsverständnis

Entstehungszusammenhänge von
•	 Unfällen
•	 Arbeitsbedingten Erkrankungen
•	 Förderung der Gesundheit

Interventionsstrategien;
Rangfolge von Maßnahmen 

(§ 4 ArbSchG)

Managementsysteme;
Zusammenhänge Arbeitsschutz und betriebliche

Aufbau- und Ablauforganisation

Beschäftigten nicht einseitig als Objekt sehen,
sondern primär als Subjekt des Arbeitsschutzes
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5  Leitbild und Struktur der Neukonzeption  
der Ausbildung

Dieser Abschnitt beschreibt das übergeordnete Leitbild und die 
Struktur der Neukonzeption der Ausbildung zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit. Sie sind Ergebnis der Projekte zur Entwicklung 
der Neukonzeption (vgl. Abschnitt 2.3 und Anhang 1) und ver-
bindliche Vorgabe für alle Ausbildungsträger durch das Fachauf-
sichtsschreiben des BMA von 1997 (vgl. Anhang 2).

5.1 Leitbild der Neukonzeption

Bestimmende inhaltliche Merkmale sind:
•	 Lerninhalte und Lernziele sind aus einem zeitgemäßen 

Anforderungsprofil an die Fachkraft abgeleitet. Die 
Ausbildung vermittelt ein Aufgaben- und Rollenver-
ständnis für eine Fachkraft, die den Arbeitgeber und 
die anderen Träger des betrieblichen Arbeitsschutzes 
aktiv unterstützt, von sich aus tätig wird und koope-
riert, die als Generalist einen Gesamtüberblick über 
die Anforderungen zu Sicherheit und Gesundheit hat.

•	 Auf der Basis eines ganzheitlichen Verständnisses 
von Sicherheit und Gesundheit werden die Aufgaben 
der Fachkraft unter Einbeziehung des Gesamtspekt-
rums der Gefährdungs- und Belastungsfaktoren ver-
mittelt. Schwerpunkte bilden sowohl die sichere und 
gesundheitsgerechte Gestaltung von Arbeitssyste-
men (Maschinen, Geräte, Arbeitsstätten, Arbeitsplät-
ze, Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation sowie 
Personal) als auch die Einordnung des Arbeitsschut-
zes in das betriebliche Management.

•	 Ausgerichtet am Handeln der Fachkraft vermittelt die 
Ausbildung Vorgehensweisen zur Analyse und Beur-
teilung von Gefährdungen, zur Bestimmung von Zie-
len, zur Mitwirkung bei der Lösung sowie der Durch- 
und Umsetzung von Veränderungen. Fachwissen wird 
mit Handlungswissen und sozialen Kompetenzen 
verknüpft.

•	 Die Lernprozessgestaltung folgt einem schrittweise 
aufeinander aufbauenden Konzept mit dem Handeln 
der Fachkraft als rotem Faden und mit darin einge-
ordneten Fachinhalten.

5.2 Struktur der Ausbildung

Die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit ist 
unterteilt in die drei Ausbildungsstufen: 

I Grundausbildung

II Vertiefende Ausbildung 

III Wirtschaftsbereichsbezogene Vertiefung und Erwei-
terung der Fachkunde 

Sie sind zusammenhängende Teile der Ausbildung und 
bauen aufeinander auf.

5.3 Ziele der Ausbildungsstufe I – Grundausbildung

In der Ausbildungsstufe I erwerben die Teilnehmer 
Grund- und Handlungswissen für die vielfältigen Aufga-
benfelder der Fachkraft für Arbeitssicherheit im Sinne 
eines allgemeinen „Handwerkszeugs“: 
•	 Aufgabenbezogene Qualifikationen wie Grundlagen-

wissen zum Gesamtspektrum der Gefährdungsfakto-
ren und der  
gesundheitsfördernden Faktoren sowie Kompeten-
zen zur Gestaltung von sicheren und gesundheitsge-
rechten Arbeitssystemen, insbesondere Grundlagen-
wissen zu Arbeitsschutzanforderungen an die 
Gestaltungskomponenten Technik, Organisation, 
Personal.

•	 Handlungsbezogene Qualifikationen zur Befähigung 
zum systematischen Vorgehen (Handlungsschritte).

•	 Rollenverständnisbezogene Qualifikationen wie die 
zur Generalistenrolle, zum Handeln im vernetzten 
Betriebsgeschehen sowie auch Kompetenzen zum 
Arbeitsschutzmanagement; Bilden eines Verständ-
nisses zur Rolle und zu den Aufgaben der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit im Kontext des betrieblichen 
Arbeitsschutzsystems. 

Die Ausbildungsstufe I vermittelt weiterhin Grundwissen 
zum überbetrieblichen Arbeitsschutzsystem sowie zum 
Vorschriften- und Regelwerk des Arbeitsschutzes.

Abb. 14 gibt einen Überblick zu den Qualifikationsfel-
dern.
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Abb. 14 Qualifikationsfelder der Grundausbildung

5.4 Ziele der Ausbildungsstufe II – Vertiefende Ausbildung

Auf die Grundausbildung aufbauend verfolgt die Ausbil-
dungsstufe II folgende Ziele:
•	 Anwendung und Vertiefung des in der Grundausbil-

dung vermittelten Wissens zur Planung, Durchset-
zung und Lösung auch komplexer Aufgaben

•	 Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zum 
jeweiligen Anwenden von Gestaltungs-, Durchset-
zungs- und Konfliktlösungsstrategien

In der Ausbildungsstufe II geht es somit um die Anwen-
dung des erworbenen Wissens aus Ausbildungsstufe I auf 
komplexe Anwendungsfelder sowie um die Vertiefung zu 
Aufgaben der Durch- und Umsetzung, zu planerischen und 
konzeptionellen Aufgaben bzw. zu Aufgaben zum betrieb-

lichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagement. 
Die Lerninhalte haben in hohem Maße exemplarischen 
Charakter. Das Lernen erfolgt problemorientiert und 
selbsttätig.

5.5  Ziele der Ausbildungsstufe III – Wirtschaftsbereichsbe-
zogene Erweiterung und Vertiefung der Fachkunde

Ergänzend zu dem in den Ausbildungsstufen I und II 
vermittelten Wissen und zu den gewonnenen Erfahrun-
gen, soll die Fachkunde wirtschaftsbereichsbezogen 
und branchenspezifisch erweitert und vertieft werden.

Während die Ausbildungsstufen I und II Grund- und 
Handlungswissen entsprechend der Generalistenrolle 
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der Fachkraft für Arbeitssicherheit weitgehend bran-
chenneutral vermitteln, besteht das Anliegen nunmehr 
darin,
•	 eine wirtschafts- bzw. branchenspezifische Erweite-

rung und Vertiefung des Grund- und Handlungswis-
sens zu erreichen,

•	 Handlungskompetenz bezogen auf wirtschafts- bzw. 
branchenbezogene Erfordernisse zu vertiefen,

•	 Lösungsstrategien anhand konkreter wirtschafts- 
bzw. branchenbezogener Fallbeispiele zu vermit-
teln.

Ausbildungsstufe III ist im Sinne der Weiterbildung zu 
sehen, im Unterschied zur „Fortbildung“, die das Ziel 
hat, die in der Aus- und Weiterbildung erworbene 
Qualifikation bedarfsspezifisch ein Arbeitsleben lang 
kontinuierlich zu vervollständigen und zu aktualisie-
ren.

5.6 Praktikum

In einem Praktikum wird das in den Ausbildungsstufen I 
und II Gelernte über eine angemessene Aufgabenstel-
lung in die Praxis umgesetzt. Es soll die systematische 
Bearbeitung von Aufgaben, die sich an den vermittelten 
Handlungsschritten orientieren, unter den Bedingungen 
der Praxis erfahren und erlernt werden. 

5.7 Didaktische Gesamtkonzeption

Entsprechend den Lernzielen und Intentionen sowie der 
Struktur der Ausbildung ist der Gang der Ausbildung als 
aufeinander aufbauende, in sich geschlossene Lernein-
heiten beschrieben. Damit sind auch Inhalte, Art und 
Weise sowie Reihenfolge ihrer Behandlung für alle Aus-
bildungsträger verbindlich vorgeschrieben (Anhang 4, 
linke Spalte zeigt dies in der Übersicht).
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6  Fernlehrgang mit Präsenzphasen bei der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV)

6.1  Struktur und Elemente des Fernlehrgangs mit Präsenz-
phasen

Die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit – 
Fernlehrgang bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung – erfolgt in der Form des Fernlehrgangs mit 
Präsenzphasen. Anhang 4 zeigt als Referenzmodell, wie 
die Umsetzung der Anforderungen der Ausbildungskon-
zeption in den Fernlehrgang mit Präsenzphasen bei der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung erfolgt ist.

Die Struktur des Fernlehrgangs mit Präsenzphasen ent-
hält Abb.15.

Elemente der Ausbildung sind:
•	 Lektionen zur selbstständigen Bearbeitung durch die 

Teilnehmer als selbstinstruierendes Lernmaterial sowie 
in den Lektionen der Ausbildungsstufe II teilweise als 
zum Problemlösungslernen aufbereitetes Lernmaterial.

•	 Aufgabenstellungen zur Bearbeitung durch die Teil-
nehmer zu den einzelnen Lektionen mit Rückantwort 
als Feedback zum Lernerfolg.

•	 Vertiefendes Lernmaterial als ergänzendes selbstins-
truierendes Lernmaterial, über das kein spezielles 
Feedback geführt wird; ein Heranziehen der Lernin-
halte erfolgt in den Präsenzphasen.

•	 Praktika durch Aufgabenstellungen, die sich auf die 

betriebliche Realität beziehen und zugleich unmittel-
bare praktische Übungen zu Lerninhalten der jeweili-
gen Lektion erfordern; Verknüpfen der praktischen 
Übungen mit Auf-gabenstellungen für Lernerfolgs-
kontrollen zu den Lektionen. 

•	 Präsenzseminare von insgesamt 11 Tagen insbeson-
dere zu Lerninhalten, die ausschließlich mit Lektio-
nen nicht wirksam vermittelt werden können (Hand-
lungs- und Sozialkompetenzen) sowie für den 
Erfahrungsaustausch.

•	 Dialogorientierte Begleitung der Teilnehmer als Feed-
back während des Fernlehrgangs; Möglichkeit für die 
Teilnehmer, unmittelbar während der Bearbeitung 
der Lektionen und Aufgaben Verständnisfragen stel-
len zu können oder direkte Hilfestellung bei Lern-
schwierigkeiten zu bekommen – Realisierung durch 
die „Projektgruppe Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 
(Systemkonzept). 

•	 Internetportal mit zusätzlichen Lernmodulen und 
weiterführenden vertiefenden Lernangeboten zu den 
einzelnen Lektionen und Seminaren sowie zur Lern-
unterstützung bei der Bearbeitung der Lektionen und 
Aufgabenstellungen.

Die verschiedenen Elemente der Ausbildung sind zu 
einem in sich geschlossenen Blended-learning-Konzept 
verzahnt.

Abb. 15 Strukturierung des Fernlehrgangs mit Präsenzphasen
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Einführungslektion

Einführungsseminar (3 Tage)

Lektionen 1 bis 9

Zwischenseminar (4 Tage)

Lektion 10  
Fachlektion F1  

Lektionen 11 und 12

Fachspezifische Lektionen nach Auswahlmenü

Abschlussseminar (4 Tage) Präsentation / Abschlussgespräch

Bearbeitung von Aufgaben einschließlich Praktikum

Bearbeitung von Aufgaben einschließlich Praktikum

Präsentation / Schriftliche Zwischenprüfung

Bearbeitung von Aufgaben einschließlich Praktikum
I 

II

III

28



Ausbildungsstufe I  –  Grundausbildung

Einführungslektion Sicherheit und Gesundheitsschutz und die Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Einführungsseminar
Vertiefung der Kenntnisse über die Grundlagen des Arbeitsschutzes; Rollen- und Aufgabenver-
ständnis der Fachkraft für Arbeitssicherheit; Tätigwerden als Fachkraft für Arbeitssicherheit
Grundlage: Einführungslektion

Lektion 1 Gefährdungsfaktoren und gesundheitsfördernde Faktoren – Teil 1

Lektion 2 Gefährdungsfaktoren und gesundheitsfördernde Faktoren – Teil 2

Lektion 3 Gefährdungsfaktoren und gesundheitsfördernde Faktoren – Teil 3

Lektion 4 Ermitteln und Beurteilen von Gefährdungen – Bestimmen von Zielen für sichere und gesundheits-
gerechte Arbeitssysteme

Lektion 5 Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 1 
•	 Anforderungen an Arbeitsmittel und Arbeitsstätten

Lektion 6
Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 2 
•	 Anforderungen an die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsaufgaben, Arbeitsorganisation, 

Arbeitszeiten und Pausen, Persönliche Schutzausrüstung

Lektion 7
Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 3 
•	 Qualifikation und Verhalten, arbeitsmedizinische Aspekte und Maßnahmen der Gesundheitsför-

derung

Lektion 8 Handeln der Fachkraft bei der Lösungssuche, Durch- und Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnah-
men, Wirkungskontrolle

Lektion 9 Integration des Arbeitsschutzes in die betriebliche Organisation

Zwischenseminar

Vorgehen der Fachkraft im Betrieb (Schwerpunkte: Gefährdungsanalyse, Arbeitssystembetrach-
tung, Präsentation) 
•	 Zwischenprüfung 
Grundlage: Lektionen 1 bis 9

Übersicht 4: Inhalte der Ausbildung - Teil 2

Ausbildungsstufe II Vertiefende Ausbildung

Lektion 10 Rolle und Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit auf planerischem und konzeptionellem 
Gebiet

Lektion 11 Präventives Handeln der Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Arbeitssystemgestaltung

Lektion 12 Arbeitsschutzmanagement und Zusammenfassung

Übersicht 4: Inhalte der Ausbildung – Teil 2

6.2  Übersicht zu den Inhalten des Fernlehrgangs mit Prä-
senzphasen

Übersicht 3 zeigt den inhaltlichen Aufbau des Fernlehr-
gangs mit Präsenzphasen.

6.2.1  Einführung in die Ausbildung – Einführungslektion und 
Einführungsseminar
Entsprechend dem didaktischen Gesamtkonzept werden 
dem roten Faden „Handeln als Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit“ folgend fachliche, methodische und soziale 
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Ausbildungsstufe III  –  Wirtschaftsbereichsbezogene Erweiterung und Vertiefung der Fachkunde

Bearbeiten der fachspezifischen Lektionen nach Auswahlmenü aus 20 fachspezifischen Lektionen  
(vier Typ-A-Lektionen; anstelle einer Lektion Typ A können zwei Lektionen Typ B gewählt werden) 

Fachspezifische Lektionen (Auswahlmenü) Typ

Lektion F   11 Verwaltung, Büroarbeit A

Lektion F   2 Werkstätten A

Lektion F   3 Haustechnik B

Lektion F   4 Öffentliches Bauen und Bauarbeiten B

Lektion F   5 Straßenunterhaltung, Straßenreinigung B

Lektion F   6 Abfallwirtschaft A

Lektion F   7 Abwassertechnische Anlagen B

Lektion F   8 Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten A

Lektion F   9 Park- und Gartenanlagen, Forst A

Lektion F 10 Veranstaltungsstätten, Theater B

Lektion F 11 Bäder B

Lektion F 12 Diese Lektionsnummer ist zurzeit nicht besetzt

Lektion F 13.1 Gesundheitsdienste – Grundlagen A

Lektion F 13.2 Handlungsstrategien für ein Gefahrstoffmanagement und eine Gefährdungsbeurteilung am Beispiel 
Krankenhaus

B

Lektion F 14 Lehre, Forschung, Versuchseinrichtungen, Untersuchungsämter A

Lektion F 15 Küchen B

Lektion F 16 Feuerwehr A

Lektion F 17 Polizei, Justizvollzug B

Lektion F 18 Flughäfen, Landeplätze B

Lektion F 19 Arbeitsgestaltung für Leistungsgewandelte und Behinderte B

Lektion F 20 Umgang mit Tieren, Veterinärmedizin B

1 Lektion F 1 „Verwaltung, Büroarbeit“ ist von allen Teilnehmern bereits in Ausbildungsstufe II zu bearbeiten. 

Übersicht 5: Inhalte der Ausbildung - Teil 3

Abschlussseminar
(Bestandteil der 
Ausbildungsstufen 
I und II) 

Handeln der Fachkraft für Arbeitssicherheit zum Durch- und Umsetzen von Vorschlägen zur Arbeitssystemgestaltung; Vorbe-
reitung, Durchführung und Auswertung von Gesprächen; Vernetzung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz bei der 
Integration des Arbeitsschutzes in die betriebliche Organisation
Grundlage: Alle zu bearbeitenden Lektionen

Übersicht 6: Inhalte der Ausbildung - Teil 4
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Kompetenzen schrittweise und aufeinander aufbauend 
entwickelt. Dementsprechend folgt der Aufbau des Fern-
lehrgangs auch nicht einer fachwissenschaftlichen Lo-
gik. Fachliche Inhalte werden in zunehmender Tiefe und 
Komplexität entlang dieses roten Fadens behandelt.

Einführungslektion und Einführungsseminar haben für 
die gesamte Ausbildung eine wichtige Orientierungs-
funktion. 
Entwickelt werden in einer ersten Näherung

•	 das Grundverständnis des Arbeitsschutzes und von 
Prävention (vgl. Abschnitt 3 dieser Broschüre), 

•	 eine Übersicht zum betrieblichen und überbetriebli-
chen Arbeitsschutzsystem, 

•	 ein erstes Verständnis der Aufgaben und Rolle der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit,

•	 Denkmodelle, die als Schlüsselqualifikationen für 
das Handeln der Fachkraft für Arbeitssicherheit we-
sentlich sind, wie

 – Modell der Entstehung von Unfällen

 – Modell der Entstehung von arbeitsbedingten 
Erkrankungen und Modell der Stärkung der Ge-
sundheit, Belastungs-Beanspruchungs-Modell

 – Modell des Arbeitssystems als Ansatzpunkt für 
Gestaltungsmaßnahmen

 – Konzept der Zielkriterien für die sichere, ge-
sundheits- und menschengerechte Gestaltung 
von Arbeitssystemen

 – Konzept der Handlungsschritte als methodi-
scher Leit-faden für das Vorgehen der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit.

Diese Modelle und Konzepte stellen grundlegende 
Denk- und Handlungsmuster für die gesamte Ausbil-
dung dar. Sie werden zu Beginn anhand von einfachen 
Beispielen eingeführt und erarbeitet. In den folgenden 
Lektionen und Seminaren bilden sie die Basis, auf der 
sich neue fachliche Inhalte aufbauen und entfalten. 

6.2.2  Gefährdungsfaktoren und gesundheitsfördernde  
Faktoren – Lektionen 1 bis 3
In den Lektionen 1 bis 3 wird Basiswissen zu Gefähr-
dungsfaktoren und gesundheitsfördernden Faktoren 
entwickelt. Als zentrale Grundlage für die Beurteilung und 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen werden die Leis-
tungsvoraussetzungen des Menschen behandelt. Abb.16 
zeigt die Leistungsvoraussetzungen des Menschen als 
Fähigkeiten und Bereitschaft, aus denen sich alle Erfor-
dernisse von Sicherheit und Gesundheit ergeben.

Auf dieser Grundlage lernen die Teilnehmer die einzel-
nen Faktoren kennen. Ziel ist es, dass im Sinne des 
Generalisten ein umfassender Überblick zum Spektrum 

Leistungsfähigkeit Individuelle Leistungs-
voraussetzungen Leistungsbereitschaft

Physisch
Stütz-, Bewegungssystem
Herztätigkeit, Blutkreislauf
Atmung, Stoffwechsel
Nervensystem, Sinnesorgane

Physisch
Vitalspannung (Biotonus)
Spannungszustand der Muskulatur  
(Muskeltonus)
Motorische Aktivität
Aktivität der Nerven

Psychisch
Informationsaufnahme
Sinneswahrnehmung
Informationsverarbeitung
Informationsspeicherung

Psychisch
Bedürfnisse
Interessen
Absichten
Einstellungen

Abb.16 Leistungsvoraussetzungen des Menschen
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der Faktoren, die Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit beeinflussen, entsteht. Entsprechend dem Sche-
ma in der rechten Seite von Abb.17 werden für jeden 
Faktor die gleichen Fragestellungen behandelt. 

6.2.3  Handlungsschritte: Ermitteln und Beurteilen von Ge-
fährdungen, Bestimmen von Zielen – Lektion 4
In Lektion 4 entwickeln die Teilnehmer vor allem metho-
dische Kompetenzen für den ersten Teil der Kette der 
Handlungsschritte – für das Ermitteln und Beurteilen 
von Gefährdungen und das Bestimmen von Zielen.
Über die Thematisierung von Handlungsanlässen, bei 
denen die Fachkraft für Arbeitssicherheit aktiv werden 
muss, erfolgt die Behandlung verschiedener Methoden 
zur Gefährdungsermittlung:
•	 Rückschauende Methoden  

Unfalluntersuchungen und Analyse arbeitsbedingter 
Erkrankungen

•	 Vorausschauende Methoden 
Begehungen, objektbezogene und arbeitsablaufori-
entierte Analysen

Ein Kernstück des modernen betrieblichen Arbeits-
schutzes besteht in der Fähigkeit, ermittelte Gefährdun-
gen hinsichtlich der Sicherheits- und Gesundheitsrisi-
ken zu beurteilen. Die Teilnehmer lernen Methoden zur 
Risikoabschätzung, auf deren Basis das Risiko zu be-
werten ist (Abb.18). Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

müssen in der Lage sein, fachkundig zu beurteilen, ob 
Arbeitssysteme sicher sind, d. h. zu beurteilen, ob die 
vorhandenen Restrisiken akzeptabel sind und der Ein-
tritt eines Gesundheitsschadens mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Die 
Denkmodelle zur Entstehung von Unfällen und arbeits-
bedingten Erkrankungen bzw. zur Förderung der Ge-
sundheit finden hier zusammen mit dem Basiswissen 
zu den Gefährdungsfaktoren ihre Anwendung.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben keine Befugnisse 
zur Gestaltung von Arbeitssystemen. Sie müssen viel-
mehr in den Gestaltungsprozess Zielvorgaben für Si-
cherheit und Gesundheit einbringen. In dieser Lektion 
lernen sie das methodische Vorgehen zum Ableiten von 
Zielen. Abb.19 zeigt die prinzipiellen Zusammenhänge 
des Vorgehens. 

Vor dem Hintergrund dieser Methoden wird behandelt, 
wie die Fachkraft für Arbeitssicherheit den Arbeitgeber 
bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen gemäß § 5 
ArbSchG unterstützen kann.

Abb.17 Lektionen zu Gefährdungsfaktoren und gesundheitsfördernden Faktoren

Lektionen 1 bis  3:   Gefährdungsfaktoren, gesundheitsfördernde Faktoren

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

•	 Leistungsvoraussetzungen des Menschen

•	 Zusammenwirken von Faktoren

•	 Mechanische Faktoren
•	 Elektrizität
•	 Klima
•	 Thermische Faktoren
•	 Lärm
•	 Schwingungen

•	 Physische Faktoren
•	 Psychische Faktoren
•	 Licht und Farbe
•	 Strahlung, elektromagnetische Felder
•	 Weitere Faktoren

•	 Gefahrstoffe
•	 Brand- und Explosionsgefahren
•	 Biologische Arbeitsstoffe

•	 Was ist der Faktor?
•	 Wirkungen auf den Menschen
•	 Gefahrenquellen und Entstehungs-

zusammenhänge
•	 Wie ist der Faktor erkennbar?
•	 Rechtliche Grundlagen
•	 Gestaltungskonzepte
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Abb. 18 Modell zur Risikobewertung

Sicherheit
=

Vorhandenes Risiko nicht höher als  
höchstes akzeptables Risiko

Gefahr
= 

Vorhandenes Risiko höher als höchstes 
akzeptables Risiko

Höchstes akzeptables 
Risiko Restrisiko Festgestelltes 

Risiko

Notwendige minimale 
Risikoverminderung

Tatsächliche Risikoverminderung

Risiko

Abb.19 Zusammenhang der Handlungsschritte „Analysieren“, „Beurteilen“, „Zielsetzung“, „Lösungssuche“

Handlungsschritt 
„Zielsetzung“

Handlungsschritt 
„Analysieren“

Maßnahmen, 
Lösungen suchen

Handlungsschritt 
„Beurteilen“

Risiken abschätzen 
und bewerten

Gefährdungen 
ermitteln Ziele setzen

Handlungsschritt  „Lösungssuche“

Quellen der  
Gefährdungen ermitteln
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Arbeitsergebnis

Information

Material

Information

Energie

Abfall Umgebung

Arbeitsaufgabe

Arbeitsmittel
Arbeits- 

gegenstand

Arbeits-
organisation

Personal

Abb. 20 Arbeitssystem

6.2.4  Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung – Lektionen 
5 bis 7
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit müssen durch 
eine integrative Gestaltung von Arbeitssystemen ge-
währleistet werden. Das Denken in Systemen eröffnet 
ein vertieftes Verständnis für die Wirkungszusammen-
hänge der Arbeitsbedingungen, aber auch für effektive 
Gestaltungslösungen. Das Denkmodell „Arbeitssystem“ 
(Abb.20) wird weiter entfaltet und das methodische 
Vorgehen bei der Arbeitssystemgestaltung und wie die 
Fachkraft hierbei Sicherheit und Gesundheit integrieren 
kann, entwickelt. Ein wichtiger Lösungsansatz ist die 
Wahl der Systemebene, auf der die effektivsten Maß-
nahmen gefunden werden können (Abb.21). 

 
Arbeitssysteme lassen sich über die Felder Technik, 
Organisation und Personal gestalten (vgl. Abb.6, S. 14). 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit müssen Gestaltungsan-
forderungen für die einzelnen Felder kennen und in 
ihren Zusammenhängen und Wechselwirkungen unter-
einander verstehen. In den Lektionen 5 bis 7 werden die 
einzelnen Gestaltungsfelder behandelt. Das Grundwis-

sen zu den Gefährdungsfaktoren wird hier wieder aufge-
griffen und weiter entwickelt. Die rechte Seite von 
Abb.22 zeigt das Grundkonzept, mit dem für jedes Ge-
staltungsfeld diese Anforderungen bearbeitet werden.

6.2.5  Handlungsschritte: Lösungssuche, Durch- und Umset-
zen, Wirkungskontrolle – Lektion 8
Lektion 8 greift die Kette der Handlungsschritte wieder 
auf. Die Unterstützung der Zuständigen bei der ganz-
heitlichen Gestaltung von Arbeitssystemen erfordert 
von der Fachkraft für Arbeitssicherheit bestimmte me-
thodische Vorgehensweisen. Hier kommt es in hohem 
Maße darauf an, wie und dass sich die verschiedenen 
Aufgaben und Rollen ergänzen. Behandelt wird, wie die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit
•	  den Prozess der Lösungssuche unterstützen kann,

•	 bei der Auswahl von Lösungen vorgehen sollte,

•	 in Entscheidungsprozesse einwirken kann,

•	 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen anstellen kann und 
welche Möglichkeiten und Grenzen hier bestehen,
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...
Adressen 

lesenAufkleben

...

Unternehmen

Abb. 21 Ebenen zur Beschreibung von Arbeitssystemen

1. Ebene:

Unternehmen

2. Ebene:

Betrie
bsstätten

3. Ebene:

Arbeitsstätten

4. Ebene:

Arbeitsgruppen

5. Ebene:

Arbeitsplätze

6. Ebene:

Wirkbereiche

Codieren
Aufgabe

Transportbehälter-
bereitstellung

...Vorsortier- 
bereich I

Vorsortier- 
bereich II

Eingangsbereich Abgangsbereich

...
Frachtzentrum IIFrachtzentrum I

Daten eingeben

Abb. 22 Lektionen zu Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung

Lektionen 5 bis 7:  Arbeitssystemgestaltung

Lektion 5

Lektion 6

Lektion 7

Einführung: Systeme, Mensch im Arbeitssystem, Ziele und Kriterien, Gestaltungsfelder T – O – P

•	  Arbeitsmittel

•	  Arbeitsverfahren

•	  Arbeitsstätten

•	  Arbeitsplätze

T

•	  Persönliche Schutzausrüstung
•	  Personalentwicklung
•	  Verhalten
•	  Arbeitsmedizin
•	  Gesundheitsförderung

P

•	  Arbeitsaufgabe
•	  Arbeitsorganisation
•	  Arbeitszeit und Pausen

O

Anforderungen an die Gestaltung

•	 Einführung in den Gestaltungs-

bereich

•	 Gestaltungsgrundsätze, generelle 

Anforderungen

•	 Rechtsgrundlagen

•	 Generelle Lösungen, exemplarische 

Beispiele

•	 Handlungsanlässe, Vorgehen der 

Fachkraft für Arbeitssicherheit

•	 bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützen 
soll,

•	 bei der Wirkungskontrolle vorgehen sollte,

•	 verschiedene Methoden der Dokumentation nutzen 
kann.

Stand bei den Handlungsschritten Ermitteln und Beur-
teilen von Gefährdungen sowie Bestimmen von Zielen, 
das Anwenden der eigentlichen Fachkunde im Mittel-
punkt, so sind die Schritte  
Lösungssuche, Durch- und Umsetzen sowie Wirkungs-
kontrolle auf das Handeln der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit im vernetzten Betriebsgeschehen ausgerichtet. 
Arbeitsschutz ist in diesen Schritten argumentativ und 
kooperativ im Betrieb durchzusetzen. Anforderungen 
und typische Probleme werden in Lektion 8 behandelt.

6.2.6  Integration des Arbeitsschutzes in die Organisation 
– Lektion 9
Schwerpunkt der Lektion 9 ist das zweite wesentliche 
Aufgabengebiet der Fachkraft für Arbeitssicherheit: 
„Unterstützen bei der Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes“. Eine unzureichende Integration des 
Arbeitsschutzes in die betriebliche Organisation ist 
wesentliche Ursache für das Entstehen von Gefährdun-
gen und Defiziten in Arbeitssystemen (Abb.23).
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Die Teilnehmer lernen Grundlagen zu Organisation und 
Management des Arbeitsschutzes kennen. Das Niveau 
des Arbeitsschutzes ist wesentlich von der Qualität der 
Verankerung von Sicherheit und Gesundheit in der be-
trieblichen Organisation abhängig. Arbeitsschutzma-
nagement muss als systematischer Verbesserungspro-
zess 
betrieben werden mit den Schritten Planen – Ausführen 
– Überprüfen – Verbessern.  Die zehn Kernelemente 
eines Arbeitsschutzmanagements werden eingeführt 
(Abb.24). In dieser Lektion werden ausführlich die Kern-
elemente behandelt:
•	 Integration in die Aufbauorganisation Übertragen 

von Aufgaben und Kompetenzen im Arbeitsschutz in 
Linie und Querschnitt

•	 Integration in die betrieblichen Prozesse durch orga-
nisatorische Regelungen, die die Berücksichtigung 
der Belange des Arbeitsschutzes sicherstellen

•	 Organisation arbeitsschutzspezifischer Prozesse 
Regelungen, z. B. zur Gefährdungsbeurteilung, Um-
gang mit dem Regelwerk, Erste-Hilfe- und Notfallma-
nagement, Unfallmeldewesen

•	 Kommunikation und Zusammenarbeit Sicherstellung 
eines regelmäßigen Informationsaustauschs, Rege-
lungen der Zusammenarbeit, Arbeitsschutzaus-
schuss

•	 Mitarbeiterbeteiligung Organisation und Formen der 
Mitarbeiterbeteiligung 

Aufgaben und Vorgehensweisen der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit sowie erste Schritte zu einem Arbeits-
schutzmanagement werden dargestellt.

6.2.7 Zwischenseminar
Im Zwischenseminar geht es generell darum, hand-
lungsorientiert die Inhalte der Lektionen 1 bis 9 zu ver-
tiefen und zu ergänzen. Die Lernziele des Seminars sind 
in erster Linie auf handlungsbezogene Lernziele (Vorge-
hensweisen, Handlungsschemata) ausgerichtet. Es geht 
aber auch um emotionale Lernziele wie die Identifikati-
on mit der Aufgabe und Rolle.Einen weiteren Schwer-
punkt bilden Lernziele, die auf den Erwerb sozialer Kom-
petenzen ausgerichtet sind.

Ein Schwerpunkt des Zwischenseminars besteht darin, 
den Teilnehmern das methodische Vorgehen anhand 
der Handlungsschritte und hier insbesondere der Schrit-

te Analyse, Beurteilen, Ziele setzen und Lösungssuche 
zu vermitteln. Die Teilnehmer sollen das erworbene 
Überblickswissen zu den Gefährdungsfaktoren (Lektio-
nen 1 bis 3), zu den Methoden der Gefährdungsanalyse 
und hier vor allem der arbeitsablauforientierten Gefähr-
dungsanalyse, zur Risikobeurteilung und zum Ableiten 
von Zielen (Lektion 4), zum Vorgehen der Lösungssuche 
(Lektion 8) und zu den Anforderungen der Arbeitssys-
temgestaltung (Lektionen 5 bis 7) auf einen komplexe-
ren Fall anwenden. Anhand des Fallbeispiels werden die 
Vorgehensweisen zur Mitarbeiterbeteiligung vertieft. 

Bezogen auf die Handlungsschritte erfolgt das Heraus-
arbeiten der unterschiedlichen Rollen und Aufgaben der 
Fachkraft. Damit sollen die Teilnehmer ein vertieftes 
Verständnis von ihrer Rolle und Aufgabe gewinnen und 
diese in konkretem Handeln im Betrieb ausdrücken. 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit müssen ihre Erkenntnis-
se und Ergebnisse insbesondere aus den Schritten 
Analyse, Beurteilen von Risiken und Ableiten von Zielen 
den Zuständigen, Entscheidungsträgern und Beteiligten 
vermitteln. Hierzu müssen sie über die erforderlichen 
sozialen Kompetenzen und Methoden verfügen. Anhand 
von Fallbeispielen werden das Vorbereiten und das 
Durchführen von Präsentationen praktisch geübt.

Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument 
für die betriebliche Prävention. Um das Verständnis 
hierfür und das praktische Vorgehen der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit zu vertiefen, wird das Thema im Zwi-
schenseminar aufgegriffen.

Das Seminar beinhaltet eine Klausur als Teil der Lerner-
folgskontrolle.
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Abb. 23 Wirkung der Betriebsorganisation auf Gefährdungen und Defizite in Arbeitssystemen

Leistungsvoraussetzungen

Faktoren, die auf den Menschen wirken

physikalische chemische biologische physische psychische

Quellen für die Entstehung der Faktoren und für Ansatzpunkte zur Gestaltung von Sicherheit und Gesundheit

Technik
•	 Maschinen, Geräte, Anlagen
•	 Arbeitsstätten, Arbeitsplätze
•	 Fertigungsverfahren
•	 Arbeitsstoffe, Arbeitsgegen-

stände

Organisation
•	 Arbeitsorganisation, Arbeitsstrukturierung
•	 Arbeitsabläufe
•	 Arbeitsaufgaben, -inhalte
•	 Arbeitszeit, Pausen, Schichtsystem

Personal
•	 Führungsverhalten/Betriebsklima
•	 Qualifikation (Wissen, Können)
•	 Handlungsbereitschaft  

(Motive, Einstellungen, Überzeu-
gungen)

•	 Konstitution, Fitness
•	 Verhaltensregeln
•	 Unterweisung

Ursachen für mögliche Defizite im Arbeitssystem und gesundheitliche Risiken sowie Ansatzpunkte zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit

Arbeitsschutz 
in der

Unternehmenskultur

Aufbauorganisation Ablauforganisation
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Bewerten von Stand  
und Entwicklung

10 Kernelemente eines 
Arbeitsschutzmanagements

Maßnahmen
zur Verbesserung

Abb. 24 Kernelemente des Arbeitsschutzmanagements

6.2.8  Komplexe Anwendung, Planungs- und Konzeptionspha-
sen – Lektionen 10 und 11
In der Ausbildungsstufe II geht es vor allem um die An-
wendung und Vertiefung der in der Grundausbildung 
erworbenen Kompetenzen (Abb.25). Der Schwerpunkt 
liegt auf planerischen und konzeptionellen Aufgabenge-
bieten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und auf kom-
plexeren Anwendungsfeldern. Auch hier stehen wieder-
um Vorgehensweisen im Mittelpunkt. Ausgehend von 
Planungssystematiken und typischen Abläufen wird 
entwickelt, wie die Fachkraft für Arbeitssicherheit in 
solchen Prozessen Beiträge zur präventiven Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen leisten kann.   
   
Im Mittelpunkt der Lektionen 10 und 11 steht jeweils ein 
Fallbeispiel, anhand dessen sich die Teilnehmer selbst-
ständig die Unterstützungsverantwortung und das Vorge-
hen der Fachkraft für Arbeitssicherheit erarbeiten sollen. 
In Anlehnung an die Leittextmethode und das handlungs-
orientierte Lernen erarbeiten sich die Teilnehmer:
•	 Welcher Handlungs- und Unterstützungsbedarf be-

steht für die Fachkraft für Arbeitssicherheit in einem 
solchen Fall?

•	 Wie ist die Rolle der Fachkraft für Arbeitssicherheit in 
solchen Planungsphasen und Prozessen?

•	 Wie kann sich die Fachkraft für Arbeitssicherheit in 
den Planungsprozess einbringen?

•	 Welche Ziele soll sie dabei verfolgen?

•	 Wie ist sinnvoll, effektiv und zielgerichtet vorzugehen?

•	 Wie können vorausschauend Gefährdungen ermittelt 
und Gesundheitsrisiken beurteilt werden?

•	 Wie kann die Fachkraft Gestaltungsanforderungen 
ableiten und als Ziele in den Prozess einbringen?

•	 Wie sind Lösungsvorschläge zu entwickeln und in 
den Planungsprozess einzubringen?

Das praxisorientierte, selbsttätige Lernen steht im Vor-
dergrund. Der Lernprozess durchläuft einen Zyklus von 
sechs Lernschritten (Abb.26), in dem die Teilnehmer
•	 anhand von Aufgabenstellungen, die der betriebli-

chen Praxis entstammen, selbstständig und selbsttä-
tig das Vorgehen und die Lösungen erarbeiten,

•	 lernen, wie Probleme zu lösen sind,

•	 Vorgehensweisen entwickeln, die auf andere Praxis-
fälle anzuwenden sind,

•	 diesen Prozess durch die Strukturierung in Lern-
schritte und die den Lernschritten zugeordneten 
Unterlagen steuern.
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Abb. 25 Lektionen der vertiefenden Ausbildung

Ausbildungsstufe II

Lektion 10

Lektion 11

Lektion 12

Lektionen 10 bis 12: Fallbeispiele

Veränderungen der 
technischen Ausstattung 
in einer Arbeitsstätte

Planung, 
Einrichtung 
eines komplexeren 
Arbeitssystems

Arbeitsschutzmanagement, Integration in die Führung

Charakteristika

•	 Komplexe Aufgaben

•	 Präventionsorientiert

•	 Planung und Konzeption als Gegen-

stand

•	 Fallbeschreibungen und Leitfaden

Anwenden von Grundlagen

•	 Selbstständig

•	 Vertiefend

•	 Aktiv

•	 Problemlösend

Während das Beispiel in Lektion 10 die Arbeitsstätten- 
und Arbeitsplatzgestaltung behandelt, stehen in Lekti-
on 11 Reorganisationsmaßnahmen im Verwaltungsbe-
reich mit entsprechender Arbeitsaufgaben- und 
Arbeitsorganisationsgestaltung im Mittelpunkt. 

6.2.9  Arbeitsschutzmanagement, Integration des Arbeits-
schutzes in die Führung – Lektion 12
Arbeitsschutz muss im Betrieb systematisch betrieben 
werden, um nachhaltig zu wirken. Lektion 12 vertieft den 
Aufgabenschwerpunkt der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit „Unterstützung bei der Integration des Arbeits-
schutzes in die betriebliche Organisation“. Auf der 
Grundlage von Lektion 9 werden weitere Kernelemente 
eines Arbeitsschutzmanagements behandelt:
•	 Verankerung des Arbeitsschutzes in der Unterneh-

menspolitik und Setzen von Zielen

•	 Integration in die Führung

•	 Bereitstellen von Ressourcen

•	 Bewerten von Stand und Entwicklung des Arbeits-
schutzes anhand von Indikatoren, Parametern und 
Kennzahlen

•	 Vorgehen zur Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen

•	 Anforderungen an die Dokumentation

Es wird eine Übersicht zu Arbeitsschutzmanagement-
systemen und die Integration des Arbeitsschutzes in 
andere Managementsysteme gegeben.

Die Zusammenarbeit mit den Führungskräften und die 
Integration des Arbeitsschutzes in das Führungshan-
deln sowie die Wirkungen auf eine Sicherheits- und 
Gesundheitskultur werden dargestellt.

Betriebliche Programme zum Arbeitsschutz sind ein 
Element, um durch Schwerpunktaktionen gezielte Ver-
besserungsprozesse einzuleiten.

Effiziente persönliche Arbeitstechniken stellen ein wich-
tiges Element der Selbstkompetenz der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit dar. Die Teilnehmer lernen hier Grund-
anforderungen und Methoden kennen. 

Eine handlungsorientierte Zusammenfassung rundet 
den allgemeinen Teil der Ausbildung ab.

6.2.10 Wirtschaftsbereichsbezogene Vertiefung
Die Einsatzgebiete der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
im Bereich der Unfallversicherungsträger des öffentli-
chen Dienstes sind durch ein Spektrum sehr unter
schiedlicher Betriebsarten geprägt. Die Vertiefung und 
Erweiterung der Handlungskompetenz als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit muss bezogen auf die betriebsarten-
spezifischen Erfordernisse erfolgen. 

Ausbildungsstufe III vermittelt dementsprechend Lö-
sungsstrategien für branchenspezifische Problemstel-
lungen.
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Ansatzpunkte für die Vertiefung und Erweiterung zur 
Entwicklung von branchenspezifischen Handlungskom-
petenzen sind:
•	 Typische Aufgaben und Tätigkeiten, die in den Be-

triebsarten auftreten und die in diesem Zusammen-
hang auftretenden Gefährdungsfaktoren bzw. ge-
sundheitsfördernden Faktoren, spezifischen 
Gestaltungsregeln und Lösungskonzepte

•	 Typische Organisationsstrukturen, die gleichzeitig 
Handlungsrahmen und Gestaltungsfeld sind

Ein Angebot von 20 fachspezifischen Lektionen bietet 
den Teilnehmern die Möglichkeit eines ihrem Einsatzge-
biet entsprechenden flexiblen Zuschnitts der wirt-
schaftsbereichsbezogenen Vertiefung der Ausbildung.

Die Unfallkasse Post und Telekom führt die Ausbil-
dungsstufe III nach einem eigenen Modell weitgehend 
in Präsenzphasen durch.

6.2.11 Abschlussseminar
Der Schwerpunkt des Abschlussseminars liegt auf der 
Entwicklung sozialer Kompetenzen wie dem kooperati-
ven Handeln, Gesprächsführung in Entscheidungspro-
zessen, Umgang mit Konflikten. Mit Methoden wie Rol-
lenspielen werden hierzu praktische Übungen 
durchgeführt.

Über eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fragen des 
Arbeitsschutzmanagements und der Verbesserung der 
Integration des Arbeitsschutzes wird das Rollen- und 
Aufgabenprofil der Fachkraft für Arbeitssicherheit weiter 
geschärft. Das systematische Handeln der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit (vgl. Abb.10, S. 18) wird erneut thema-
tisiert und auf die Unterstützung bei der Entwicklung 
des betrieblichen Arbeitsschutzmanagements ange-
wendet. 

Abschließend stehen die Verantwortung der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und daraus resultierende Anforde-
rungen an das professionelle Handeln zur Diskussion.

Abb. 26 Übersicht zu Lernschritten des selbsttätigen problemlösenden Lernens in den Lektionen 10 und 11

Lernschritt 1:
Informieren, Orientieren, Analysieren

Lernschritt 4:
Umsetzen der gewählten Vorgehensweise

Lernschritt 5:
Kontrolle der Ergebnisse

Lernschritt 3:
Überprüfen der gewählten Vorgehensweise

Lernschritt 6:
Bewertung des Vorgehens

Lernschritt 2:
Entwickeln einer Vorgehensweise
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7 Qualitätssicherung

7.1 Lernerfolgskontrollen

7.1.1 Anforderungen an Lernerfolgskontrollen
Ein wirkungsvolles Ausbildungssystem zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit auf der Grundlage einer Gesamtkon-
zeption erfordert auch eine einheitliche, dem Ausbil-
dungssystem entsprechende Lernerfolgskontrolle. Ler-
nerfolgskontrollen sind ein wesentliches Element der 
Qualitätssicherung der Ausbildung.

Lernerfolgskontrollen leisten unterschiedliche Beiträge 
zur Qualitätssicherung:
•	 Sie geben dem Lernenden Rückmeldung über seinen 

Lernfortschritt.

•	 Sie geben dem Ausbildenden Rückmeldung über das 
Erreichen der Lernziele.

•	 Ihre Auswertung ist Grundlage, um Maßnahmen zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Aus-
bildung abzuleiten.

•	 Sie sind Qualifikationsnachweis über die erfolgrei-
che Absolvierung der Ausbildung gegenüber Dritten.

Nach Punkt 13 des Fachaufsichtsschreibens IIIb7-36042-
5 des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung 
vom 29. Dezember 1997 ist der Qualifikationsnachweis 
für den Erwerb der sicherheitstechnischen Fachkunde 
gemäß § 7 ASiG durch Lernerfolgskontrollen zu erbrin-
gen, die nach den Vorgaben der Gesamtkonzeption und 
nach bundeseinheitlichen Kriterien zu erarbeiten sind. 

Lernerfolgskontrollen innerhalb der Ausbildung zur 
Fachkraft für Arbeitssicherheit – Fernlehrgang mit Prä-
senzphasen bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) werden so durchgeführt, dass sie
•	 dem Konzept des Selbststudiums mit Aufgabenbear-

beitung einschließlich Praktikumsanteilen und Prä-
senzphasen 

und
•	 den festgelegten bundeseinheitlichen Kriterien ent-

sprechen.

Inhaltlich muss sich das Konzept für eine Lernerfolgs-
kontrolle an dem Zusammenwirken von Lernzielen auf 
verschiedenen Ebenen und von Inhalten ausrichten. Mit 
der Bearbeitung der Lektionen und ihrer jeweiligen 
Inhalte sind jeweils unterschiedliche Lernziele verbun-
den.

Es lassen sich vier Lernzielebenen unterscheiden:
•	 Wissen 

Fakten kennen, Kenntnisse von etwas haben, Über-
blick haben, reproduzieren können etc.

•	 Verstehen von Zusammenhängen 
Zusammenhänge erkennen und darstellen können, 
Regeln kennen, Konzepte verstehen, Bedeutung 
erkennen, vergleichen können, begründen können 
etc. 

•	 Anwenden 
Verfahren beherrschen, auf ähnliche Sachverhalte 
übertragen können, Anwenden von Regeln, Prinzipi-
en auf unterschiedliche Fälle anhand von Beispielen 
darstellen können, veranschaulichen können etc.

•	 Probleme lösen 
Analysieren können, Fakten, Prinzipien und Regeln 
miteinander verknüpfen können, Synthesen bilden 
können, Schlussfolgerungen ableiten können, über-
tragen, beurteilen, bewerten können, Strategien zur 
Problemlösung entwickeln können etc.

 
Die unterschiedlichen Ebenen leisten entsprechend 
ihrer Stellung in der Hierarchie unterschiedliche Beiträ-
ge zu den Qualifikationen einer Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit. 

Das Konzept der Lernerfolgskontrolle legt fest, welche 
Inhalte auf welcher Lernzielebene Gegenstand von 
Lernerfolgskontrollen sein sollen. Kriterien hierzu sind:
•	 Lernerfolgskontrollen müssen sich wie die Inhalte 

der Ausbildung am Anforderungsprofil der Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit orientieren. Sie sollen das Errei-
chen von Lernzielen und den Lernfortschritt überprü-
fen. Mit dem Erreichen der Lernziele wird auch der 
Qualifikationsnachweis erbracht.

•	 Die zu überprüfenden Inhalte und Lernziele sind so 
auszuwählen, dass ein Nachweis über die bedeutsa-
men Qualifikationen einer Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit erbracht werden kann. Im Zentrum der Qua-
lifikationen steht die Handlungskompetenz, dem 
umfangreichen Unterstützungsauftrag gemäß § 6 
ASiG gerecht zu werden.

•	 Die Aufgabenbearbeitung muss sich dementspre-
chend zu einem bedeutsamen Anteil auf die Anwen-
dung der Inhalte der Lektionen in der eigenen Be-
triebspraxis beziehen.
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•	 Höhere Lernzielebenen (Anwenden, Probleme lösen) 
sind bevorzugt in die Lernerfolgskontrolle einzubezie-
hen, da mit ihnen ein weiterreichender Qualifikations-
nachweis erbracht werden kann als dies auf niederen 
Ebenen (insbesondere der Wissensebene) möglich 
ist. Lernerfolgskontrollen auf den höheren Ebenen 
schließen in der Regel die niederen Ebenen ein. 

7.1.2  Aufbau und Struktur des Konzeptes – Elemente der 
Lernerfolgskontrolle in der Ausbildung zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit – Fernlehrgang mit Präsenzphasen 
bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV)
Die Lernerfolgskontrolle im System der Ausbildung zur 
Fachkraft für Arbeitssicherheit – Fernlehrgang mit Prä-
senzphasen bei der (DGUV) besteht aus folgenden Ele-
menten:
•	 Kontinuierliche Lernerfolgskontrollen im Rahmen 

der Ausbildungsstufe I in Form von pro Lektion 1 bis 9 
jeweils zu bearbeitenden vier bis sieben Aufgaben

•	 Klausur als schriftliche Einzelprüfung nach Ab-
schluss von Lektion 9

•	 Durchführung einer Präsentation nach Abschluss 
von Lektion 9

•	 Kontinuierliche Lernerfolgskontrollen im Rahmen 
der Ausbildungsstufe II in Form von pro Lektion 10 
bis 12 jeweils zu bearbeitenden Aufgaben

•	 Kontinuierliche Lernerfolgskontrollen im Rahmen 
der Ausbildungsstufe III in Form von pro fachspezifi-
scher Lektion jeweils zu bearbeitenden Aufgaben

•	 Durchführung einer Präsentation im Abschlussseminar

•	 Mündliche Prüfung im Abschlussseminar

Lernerfolgskontrollen zu den einzelnen Lektionen

Zu jeder Lektion müssen die Teilnehmer Aufgaben bear-
beiten und an die durchführende Stelle einsenden. 
Neben der individuellen Korrektur mit Hinweisen erhal-
ten die Teilnehmer mit deren Rücksendung eine Muster-
lösung in Form einer prinzipiellen Lösungsbeschrei-
bung. Solche Lernerfolgskontrollen zu den einzelnen 
Lektionen haben für den Fernlehrgang zentrale Bedeu-
tung. Durch sie wird aus dem Prozess des autodidakti-
schen Aneignens von Lerninhalten durch das Lesen von 
Materialien ein Lehr-Lern-Prozess mit Feedback-Schlei-
fen. Musterlösungen zu Aufgaben mit diesem Charakter 

beschreiben die wesentlichen Anforderungen an die 
Lösung, sind aber nicht die Lösung selbst. Eine ord-
nungsgemäße Bearbeitung der Aufgaben ist nicht durch 
das Abschreiben der Musterlösung möglich.

Die Teilnehmer müssen durch diese verbindlichen Ler-
nerfolgskontrollen ihr Wissen, ihre Erkenntnisse und 
Erfahrungen auf unterschiedliche Aufgabenstellungen, 
Fragestellungen anwenden und transferieren. Hiermit 
wird sichergestellt, dass nicht nur Wissen reproduziert, 
sondern überprüft wird, ob die Teilnehmer in der Lage 
sind, das Wissen in Zusammenhänge einzuordnen, es 
auf unterschiedliche Fälle anzuwenden, es für die Lö-
sung von Problemen zu nutzen usw. 

Diese Form der schriftlichen Lernerfolgskontrollen, die 
bei einer Vielzahl von Aufgaben den Charakter von 
Hausarbeiten bzw. von Praktikumsaufgaben haben, 
sind vom Anspruch her Lernerfolgskontrollen in Form 
von schriftlichen Prüfungen unter Klausurbedingungen 
gleichwertig.

Klausur
Durch eine Klausur führen die Teilnehmer den Nach-
weis, dass sie auch ohne weitere Hilfsmittel völlig 
selbstständig in der Lage sind, zentrale Inhalte der Aus-
bildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit anzuwenden. 
Die Klausur dient zum Abschluss der Grundausbildung 
der Überprüfung von Handlungswissen, nicht von Fak-
tenwissen.

Präsentationen
Durch Präsentationen sollen die Teilnehmer bestimmte 
soziale Kompetenzen und Medienkompetenzen nach-
weisen.

Mündliche Prüfung
Die mündliche Prüfung zum Schluss der Ausbildung hat 
ergänzenden Charakter.

Einbindung des Praktikums in die Lernerfolgskontrollen
Die besondere Situation des Fernlehrgangs mit Präsenz-
phasen bei der DGUV besteht gegenüber anderen Aus-
bildungsgängen darin, dass die Teilnehmer parallel mit 
der Bearbeitung des Lehrgangs schrittweise auch die 
Praxis einer Fachkraft für Arbeitssicherheit aufnehmen. 
Das heißt, es besteht hier die Möglichkeit, Aufgaben-
stellungen jeweils auf den eigenen Betrieb zu beziehen. 
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Damit wird das betriebspraktische Handeln zum Gegen-
stand von Lernerfolgskontrollen. Vor diesem Hinter-
grund haben die Aufgaben in solchen Fällen den Cha-
rakter einer Hausarbeit und sind geeignet, die Funktion 
eines Qualifikationsnachweises zu erfüllen.

7.2 Tutorielle Begleitung der Teilnehmer

Qualitätssicherung wird auch über ein entsprechendes 
Betreuungs- und Dialogangebot erbracht.

Im Rahmen des Fernlehrgangs erfolgt eine solche Be-
gleitung durch die Projektgruppe „Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“ bei Systemkonzept in Köln und durch 
die zuständigen Unfallversicherungsträger. Die Beglei-
tung umfasst:

•	 Inhaltliche Rückmeldung zu den bearbeiteten Aufga-
ben pro Lektion mit entsprechenden Hinweisen zur 
Behebung von erkennbaren Defiziten und Lern-
schwierigkeiten, aber auch Lernhilfen und Motivati-
onshilfen

•	 Dialog mit fachlich kompetenten Ansprechpartnern 
bei Verständnisproblemen und Lernschwierigkeiten 
mit der Möglichkeit, direkten Kontakt zur Projekt-
gruppe aufzunehmen

•	 Ansprechen der Teilnehmer bei Nichteinhalten des 
vorgesehenen Ausbildungsplans durch die Projekt-
gruppe

•	 Proaktive Betreuung der Teilnehmer durch den zu-
ständigen Unfallversicherungsträger

•	 Internet-Angebot mit entsprechenden Informations- 
und Dialogmöglichkeiten

•	 Begleitende Arbeitsgruppen

•	 Begleitseminare durch die Unfallversicherungsträger

 

7.3 Integrierte Praktika

Qualitätssicherung erfolgt auch über den Transfer aus 
der Lernsituation in die betriebliche Anwendung.

Hier bietet die Ausbildungsform „Fernlehrgang“ erhebli-
che Vorteile: Im überwiegenden Teil der Lektionen wer-
den Aufgaben mit Praktikumscharakter gestellt. Damit 

ist eine enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis, 
Lernprozess und praktischer Anwendung gewährleistet. 

7.4  Evaluierung des Ausbildungsprozesses und der Ausbil-
dungsmaterialien

Die Lernprozessgestaltung und die Ausbildungsmateria-
lien müssen aufgrund des schnellen Wandels im Be-
reich des Arbeitsschutzes einer kontinuierlichen Revisi-
on unterworfen werden. Dies erfolgt vor allem über

•	 systematische Auswertung von neuen Entwicklungen 
im Arbeitsschutz und Prüfen auf ihre Relevanz für die 
Ausbildung,

•	 regelmäßige Auswertungen der Lernerfolgskontrol-
len,

•	 begleitende Evaluierung durch Teilnehmerbefragun-
gen.
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8 Durchführung

Auswahl der Teilnehmer

Wesentliches Erfolgskriterium für die Ausbildung, aber auch für 
das spätere Wirken der Fachkraft für Arbeitssicherheit im Be-
trieb, ist die Auswahl der Teilnehmer. An eine Fachkraft für Ar-
beitssicherheit werden hohe Anforderungen gestellt (vgl. Ab-
schnitt 4). Die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit 
setzt auf einer beruflichen Ausgangsqualifikation und einer 
berufspraktischen Tätigkeit auf. Die Höhe der Ausgangsqualifi-
kation muss sich am Schwierigkeitsgrad der betrieblichen Prob-
lemstellungen orientieren. Empfehlenswert ist eine Ingenieur- 
oder vergleichbare Qualifikation. Darüber hinaus sind aber 
Lebenserfahrung, Persönlichkeit, soziale und Selbstkompetenz 
wesentliche Voraussetzungen für ein erfolgreiches Durchlaufen 
der Ausbildung und das Tätigwerden als Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit.

Im Vorfeld der Ausbildung kommt es entscheidend darauf an, 
dass durch eine geeignete Auswahl die richtige Person an der 
richtigen Stelle wirken kann. Es sollten nur Personen ausgewählt 
werden, die aus eigenem Interesse die Ausbildung durchlaufen 
wollen und eine positive Grundeinstellung zum Arbeitsschutz 
und zu den Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit haben. 

Nach Möglichkeit sollte eine Fachkraft für Arbeitssicherheit als 
Vollzeitkraft bestellt werden. In jedem Fall sollte die Tätigkeit als 
Fachkraft für Arbeitssicherheit einen erheblichen Anteil der 
Gesamtarbeitszeit ausmachen.

Die Unfallversicherungsträger beraten die Betriebe aktiv bei der 
Auswahl geeigneter Personen.

Bei der Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit ist die 
Personalvertretung zu beteiligen.

Kooperationsvereinbarung als Grundlage für einen erfolgrei-
chen Abschluss der Ausbildung

Zu Beginn der Ausbildung schließen der Dienstherr/Arbeitgeber, 
der zuständige Unfallversicherungsträger und der Teilnehmer 
eine Kooperationsvereinbarung über die Durchführung der Aus-
bildung ab.

Die Kooperationsvereinbarung zielt darauf ab, dass nur geeigne-
te Personen zeitnah zu Fachkräften für Arbeitssicherheit ausge-
bildet werden. Alle Beteiligten verpflichten sich, die notwendi-
gen Voraussetzungen zu schaffen und die getroffenen 
Vereinbarungen einzuhalten.

Flexible Durchführung der Ausbildung

Die Durchführung der Ausbildung ist so konzipiert, dass flexibel 
auf die Bedürfnisse der Betriebe und der Teilnehmer Rücksicht 
genommen wird.
•	 Ein flexibler Start der Ausbildung ist möglich. Sofort nach der 

Anmeldung können die Teilnehmer mit der Bearbeitung der 
Einführungslektion beginnen. Damit werden Wartezeiten bis 
zum nächsten Einführungsseminar vermieden.

•	 Die Teilnehmer können im Rahmen eines Ausbildungsplans 
ihre Zeit nach eigenen und betrieblichen Möglichkeiten eintei-
len und das Lerntempo selbst bestimmen.

•	 Das Lernen erfolgt an einem Mix von Lernorten: Die Lektionen 
sind am eigenen Schreibtisch zu bearbeiten, praktische Auf-
gaben zu den einzelnen Lektionen erfordern das Lernen im 
Betrieb, und in den Präsenzphasen erfolgt das Lernen in Se-
minarsituationen. Der Wechsel zwischen den Lernformen 
erfolgt im Rahmen der abgestimmten Gesamtkonzeption. Er 
leistet wesentliche Beiträge zum Erfolg der Ausbildung.

•	 Die Fachkraft für Arbeitssicherheit wird schrittweise in ihr 
zukünftiges Aufgabengebiet eingearbeitet.

•	 Während der Ausbildung sind die Teilnehmer nur für die Prä-
senzseminare (insgesamt elf Tage) vom Betrieb abwesend.

•	 Für die wirtschaftsbereichsbezogene Vertiefung und Erweite-
rung der Ausbildung (Ausbildungsstufe III) steht ein Auswahl-
menü von fachspezifischen Lektionen zur Verfügung, dass die 
Betriebsarten im Bereich des öffentlichen Dienstes abdeckt. 
Die Teilnehmer können flexibel nach ihrem Zuständigkeitsbe-
reich Lektionen zur Bearbeitung auswählen. Es stehen A- und 
B-Lektionen (mit der Hälfte des Umfangs der A-Lektionen) zur 
Verfügung.

Schneller Abschluss der Ausbildung möglich

Die Ausbildung ist so organisiert, dass sie innerhalb eines Jah-
res abgeschlossen werden kann.

Mit dem Teilnehmer und dem Betrieb wird zu Beginn ein Ausbil-
dungsplan mit entsprechenden Zeiten vereinbart. Durch ein 
entsprechendes Terminverfolgungssystem wird die Einhaltung 
des Ausbildungsplans überwacht.
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Bearbeitungszeiten

Pro Lektion ist von einer Mindestzeit von 20 – 25 Stunden für die 
Bearbeitung auszugehen. Dazu zählen nicht die Bearbeitung 
von Aufgaben, die bereits in die praktische Tätigkeit einführen. 
Diese sind bereits Bestandteil der normalen Tätigkeit der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit.

Durchführung der Ausbildung: 

Projektgruppe „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 
bei systemkonzept, Köln

Die Projektgruppe „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ bei system-
konzept – Gesellschaft für Systemforschung und Konzeptent-
wicklung in Köln – als seit mehr als 40 Jahren im Bereich Ar-
beitsschutz und Qualifizierung ausgewiesenes Institut, führt die 
Ausbildung im Auftrag der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung durch. Ein Team von Fachleuten steht den Teilnehmern 
für alle organisatorischen und inhaltlichen Fragen zur Verfügung. 

Die technisch-organisatorische Abwicklung (Teilnehmerverwal-
tung, Versand von Unterlagen), die Vereinbarung eines Ausbil-

dungsplans mit dem Teilnehmer, Terminkontrollen, die Durch-
führung von Lernerfolgskontrollen und der Seminare, die 
tutorielle Begleitung und Internet-Angebote werden von der 
Projektgruppe „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ vorgenommen. 
Die Ausbildung wird am Institut Arbeit und Gesundheit (IAG) der 
DGUV durchgeführt. 

Bescheinigung des erfolgreichen Abschlusses der Ausbil-
dung

Nach Teilnahme am Abschlussseminar und Bestehen der Lern-
erfolgskontrollen erhält der Teilnehmer eine Urkunde, die die 
erfolgreiche Teilnahme an der Ausbildung zur Fachkraft für  
Arbeitssicherheit bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung und seiner Mitglieder im öffentlichen Dienst (nach § 7 
ASiG, § 4 DGUV Vorschrift 2 Unfallverhütungsvorschrift "Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit") bescheinigt.

Kostenübernahme

Die unmittelbaren Kosten für den Fernlehrgang (Lektionen, Test-
aufgaben, organisatorische Abwicklung) und die Seminare über-
nimmt für seine Mitgliedsbetriebe der zuständige Unfallversi-
cherungsträger. Darin nicht enthalten sind die Kosten für die 
erforderliche Literatur, die die Teilnehmer zur Bearbeitung der 
Lektionen und für ihre spätere Arbeit als Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit benötigen.
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Anhang 1
Prozesse der Neuordnung der Ausbildung

1.1 Anforderungen an die Ausbildung vor der Neuordnung

Stellung, Aufgaben und Bestellungsvoraussetzungen 
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind im Arbeitssi-
cherheitsgesetz (Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheits-
ingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
– ASiG) vom 12. Dezember 1973 beschrieben. Das ASiG 
definiert die Stellung der Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit als die eines fachlichen Beraters. Dies betrifft ins-
besondere die Grundpflichten des Arbeitgebers, wie sie 
in den §§ 3 ff des Arbeitsschutzgesetzes gefasst sind, 
aber auch alle weiteren Rechtspflichten aus öffentlich-
rechtlichen Forderungen zum Arbeitsschutz und dem 
autonomen Satzungsrecht der Unfallversicherungsträ-
ger (Unfallverhütungsvorschriften). 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit müssen nach dem Ar-
beitssicherheitsgesetz und nach der DGUV Vorschrift 2 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit" folgende Qualifikationsvoraus-
setzungen erfüllen:
•	 Berufliche Qualifikation als Ingenieur, Techniker oder  

 Meister 

•	 Zweijährige Berufstätigkeit

•	 Nachweis der sicherheitstechnischen Fachkunde 
durch die erfolgreiche Teilnahme an einem aner-
kannten Ausbildungsgang

Die erste Festlegung zur Erfüllung der letztgenannten 
Qualifikationsvoraussetzung erfolgte bereits 1974 mit 
einem Schreiben des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung (BMA) vom 31. Oktober 1974. Hier wur-
den Grundsätze für einen ersten zweiwöchigen Lehr-
gang zur Grundausbildung festgelegt.
Mit dem Fachaufsichtsschreiben des BMA vom 2. Juli 
1979 an die Unfallversicherungsträger wurde die theore-
tische Ausbildung auf mindestens fünf Wochen festge-
legt. Dies teilte sich auf in zwei Grundlehrgänge A und B 
von jeweils zwei Wochen sowie ein branchenorientier-
tes Aufbauseminar von mindestens einwöchiger Dauer. 
Die Inhalte waren in den von der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Unfallforschung (BAU; heute Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA) 
herausgegebenen „Grundlehrgängen A und B“ be-
schrieben. 

1.2  Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit im Be-
reich der Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand

Die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 
bieten für die Ausbildung der Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit ihren Mitgliedsbetrieben seit 1978 einen Fern-
lehrgang mit Präsenzphasen an, der die Inhalte der 
Grundlehrgänge A und B integriert. Der Fernlehrgang 
wurde von Systemkonzept – Gesellschaft für Systemfor-
schung und Konzeptentwicklung, Köln – im Auftrag des 
Dachverbandes der Unfallversicherungsträger der öf-
fentlichen Hand (BAGUV bzw. Bundesverband der Un-
fallkassen – BUK) entwickelt. Die Durchführung wurde 
ebenfalls Systemkonzept übertragen, die seit diesem 
Zeitpunkt als „Projektgruppe Sicherheitsfachkräfte“ die 
Ausbildung inhaltlich und organisatorisch abwickelt. Zu 
jeder Lektion müssen die Teilnehmer Aufgaben bearbei-
ten und einsenden, die von der Projektgruppe bewertet 
werden. Als Präsenzphase war ein zentral von System-
konzept durchgeführtes einwöchiges Abschlussseminar 
verpflichtender Bestandteil der Ausbildung. Zusätzlich 
boten die einzelnen Unfallversicherungsträger dezentral 
Begleitseminare an.

Der Fernlehrgang in seiner ursprünglichen Form wurde 
in den letzten 20 Jahren mehrfach überarbeitet und vor 
fünf Jahren um ein einwöchiges Zwischenseminar er-
gänzt. Der Fernlehrgang hat sich als flexibles und in der 
Fachwelt angesehenes Ausbildungsinstrument bewährt, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Integration der 
besonderen Belange des öffentlichen Dienstes in den 
Ausbildungsgang.

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften führten ihre 
Ausbildung ausschließlich als Präsenzseminare durch.

Damit bestehen seit Ende der 70er Jahre bei den Unfall-
versicherungsträgern zwei unterschiedliche Ausbil-
dungssysteme, die den jeweils unterschiedlichen Be-
langen der Branchen Rechnung tragen.

1.3  Beginn der Diskussion um die Neuordnung der Ausbildung

Das Konzept der Grundlehrgänge war von vornherein als 
eine Übergangsphase zu einer weiteren Entwicklungs-
stufe der Ausbildung angesehen worden [4]. Zunächst 
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galt es jedoch, erst einmal Erfahrungen zu sammeln. 
Bereits in den frühen 80er Jahren wurde diskutiert, ob 
die Ausbildung nach den Grundlehrgängen dem an-
spruchsvollen Aufgabenprofil des § 6 ASiG gerecht wird. 
Das Gesetz fordert nämlich, dass die Fachkraft den 
Arbeitgeber nicht nur bei der Anwendung der umfang-
reichen Rechtsvorschriften im Arbeitsschutz unterstützt, 
sondern auch mit der eigenen Fachkunde zur Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen beraten muss. Dies ge-
wann vor dem Hintergrund der weitreichenden tech-
nisch-organisatorischen Entwicklungen und der 
Geschwindigkeit ihres Fortschreitens zusätzliche Bri-
sanz.

Seit Mitte der 80er Jahre wurden auf Initiative des BMA 
– ausgehend von einer Serie von Fachgesprächen vom 
Verband der Deutschen Sicherheitsingenieure (VDSI), 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallfor-
schung (BAU) und dem Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften (HVBG) – verschiedene Kon-
zepte zur zukünftigen Ausbildung entwickelt. Letztlich 
wurden in dieser Phase im Jahr 1992 auf der Grundlage 
der unterschiedlichen Konzepte von BMA/BAU einer-
seits und HVBG andererseits in einem sogenannten 
„Konsenspapier“ in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 
Eckpunkte für ein gemeinsam getragenes Ausbildungs-
konzept formuliert. Dieses Konsens- 
papier war die Grundlage für alle weiteren Aktivitäten.

1.4 Die „Sifa-Projekte“ 

Zur inhaltlichen Ausfüllung des Konsenspapiers wurden 
vom BMA bzw. vom HVBG zwei vorbereitende Studien 
vergeben, die von einer Arbeitsgemeinschaft – beste-
hend aus den Instituten Systemkonzept – Gesellschaft 
für Systemforschung und Konzeptentwicklung mbH, 
Köln, Diagnose & Transfer, München und Gesellschaft 
für Arbeitsschutz und Humanisierungsforschung, Dort-
mund – durchgeführt wurden:
•	 Studie „Anforderungsprofile für Fachkräfte für Ar-

beitssicherheit“

•	 Projekt „Entwicklung von Kriterien zur Bewertung 
vorhandener Ausbildungsmaterialien“

Mit der Studie „Anforderungsprofile“ wurden ausge-
hend von einem modernen Arbeitsschutzverständnis 
über Szenarien zur zukünftigen Entwicklung der Er-

werbsarbeit und zur Analyse gegenwärtiger und zukünf-
tiger Praxis ein modernes Rollenbild, ein Aufgabenprofil 
und Qualifikationsanforderungen an die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit entwickelt. Kapitel 2, 3 und 4 dieser 
Broschüre beinhalten Kernergebnisse aus dieser Studie, 
die den weiteren Entwicklungen in den letzten Jahren 
angepasst wurden.

Im Rahmen des Projekts „Bewertungskriterien“ ent-
stand ein Leitbild für die Ausbildung zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit mit vor allem folgenden Inhalten:
•	 Orientierung von Struktur und Inhalten der Ausbil-

dung am Anforderungsprofil 

•	 Gestalten der Ausbildung als geschlossenes Gesamt-
konzept 

•	 Lernzielorientierung einschließlich der Überprüfung 
der Lernziele

•	 Methodisch-didaktische Anforderungen

Eine Übersicht zu den Projektergebnissen ist enthalten 
in [5].

Auf dieser Grundlage wurde von 1994 bis 1996 in einem 
weiteren Projekt von der Auftragnehmergemeinschaft 
Systemkonzept – Gesellschaft für Systemforschung und 
Konzeptentwicklung, Köln, und dem Fraunhofer Institut 
Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart – die Neu-
konzeption der Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit entwickelt [6] (Auftraggeber BAU und HVBG) 
mit nachstehenden Ergebnissen:
•	 Gesamtkonzeption der Ausbildung einschließlich 

eines Grundkonzepts für eine einheitliche Lerner-
folgskontrolle und Hinweise zur Qualitätssicherung 
der Ausbildung

•	 Grundgerüste der einzelnen Module (Lerneinheiten) 
der Ausbildung (47 Module für Ingenieure und 59 
Module für Techniker/Meister)

•	 Einige ausgewählte Module als vollständige Materia-
lien

Leitbild und Grundstruktur der Neukonzeption sind in 
Abschnitt 5 dieser Broschüre im Überblick dargestellt. 
Die umfangreichen Gesamtergebnisse des Projektes 
liegen als unveröffentlichte Manuskripte bei BMA, BAuA 
und HVBG vor und wurden in insgesamt vier Broschüren 
zusammenfassend veröffentlicht [7], [8], [9], [10].
Das Projekt wurde in einem intensiven Dialog- und Kon-
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sensbildungsprozess mit den Auftraggeber-Institutio-
nen (BMA, BAuA, HVBG), Ländervertretern, Berufsge-
nossenschaften, Berufsverbänden, Beratern aus 
Wissenschaft und Praxis, Experten und vor allem der 
Fachöffentlichkeit und den Tarifparteien durchgeführt.

1.5 Umsetzungsphase

Nach Abschluss der „Sifa-Projekte“ begann eine intensi-
ve Diskussion um die Umsetzung der Ergebnisse in der 
Ausbildung. Diese wurde mit dem Fachaufsichtsschrei-
ben des BMA zur Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit (Schreiben des BMA an die Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung vom 29. Dezember 1997 
(IIIb7–36042–5) abgeschlossen (vgl. Anhang 2)). Im 
Kern des Fachaufsichtsschreibens steht die Verpflich-
tung zur vollständigen Umsetzung der Inhalte der in den 
Projekten entwickelten Ausbildungskonzeption. Die 
Ausbildungsstufen I bis III sind in einem zeitlichen Rah-
men durchzuführen, der die betriebliche Abwesenheit 
der bisherigen Ausbildung (sechs Wochen bei Durchfüh-
rung in Seminarform) nicht übersteigt.Bei bisher aus-
schließlicher Durchführung der Ausbildung in Seminar-
form sind die Seminare durch geeignete 
Selbstlerneinheiten zu ergänzen. Ab dem Jahr 2001 ist 
nach den Vorgaben des Fachaufsichtsschreibens zu 
verfahren.

Mit dieser Vorgabe sollten die Belastungen für die Be-
triebe durch die betriebliche Abwesenheit der Teilneh-
mer aufgrund der Ausbildung reduziert werden.

Für die Ausbildungsträger, die die Ausbildung bislang 
ausschließlich in Seminarform durchgeführt haben und 
dies auch in Zukunft tun wollen, erfordert dies eine 
Anpassung der Konzeption. Hierzu wurden von den 
Instituten Systemkonzept, Köln, und IAO, Stuttgart, 
sogenannte Referenzmodelle im Auftrag von BAuA und 
HBVG entwickelt. Diese Referenzmodelle zeigen ausge-
hend von Leitlinien für die Umsetzung der Neukonzepti-
on, wie der Lernprozess durch aufeinander abgestimm-
te Präsenz- und Selbstlernphasen zu gestalten ist, um 
die Ansprüche der Gesamtkonzeption zu wahren [10].

Auf dieser Grundlage entwickeln die gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften CBT-basiertes (Computer Based 
Training) Selbstlernmaterial in Verknüpfung mit den 

Materialien für sechs Wochen Seminarausbildung.

Der BUK hatte sich entschieden, die bewährte Ausbil-
dungsform des Fernlehrgangs mit Präsenzphasen fort-
zuführen. Die Unfallversicherungsträger des öffentli-
chen Dienstes und der Unfallkasse Post und Telekom 
bevorzugen diese Ausbildungsform, da sie wesentliche 
Vorteile bietet, wie:
•	 geringe betriebliche Abwesenheitszeiten (insgesamt 

elf Tage),

•	 zeitlich flexible Durchführungsmöglichkeiten (laufen-
der Beginn),

•	 integrierte Praktika,

•	 Rückgriff auf bestehende Strukturen zur Durchfüh-
rung der Ausbildung,

•	 flexible Integrationsmöglichkeiten der Ausbildungs-
stufe III (wirtschaftsbereichsbezogene Vertiefung),

•	 Beibehalten der bewährten Konzepte zur Durchfüh-
rung.
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Anhang 2
Fachaufsichtsschreiben des BMA vom 29. Dezember 1997

Arbeitssicherheitsgesetz
Fachaufsichtsschreiben zur Ausbildung zur Fachkraft für Arbeits-
sicherheit 

Schreiben des BMA an die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung vom 29. Dezember 1997 – IIIb7–36042–5 – 

In meinem Fachaufsichtsschreiben vom 2. Juli 1979 hatte ich 
Grundsätze für die Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicher-
heit festgelegt. Die theoretische Ausbildung der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit umfaßte darin mindestens 5 Wochen. Sie setz-
te sich zusammen aus den Grundlehrgängen A und B von je 2 
Wochen Dauer, deren Inhalte nach den von der damaligen Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Unfallverhütung (BAU) heraus-
gegeben Unterlagen „Grundlehrgänge A und B“ zu gestalten 
waren und einem darauf aufbauenden branchen-orientierten 
Aufbauseminar von mindestens einwöchiger Dauer. 

Das bisher gültige Ausbildungskonzept der Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit kann aufgrund der vielfältigen Entwicklungen in 
der Arbeitswelt, der Zunahme wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und der inzwischen erfolgten rechtlichen Änderungen den aktu-
ellen und zukünftigen Anforderungen an den betrieblichen Ar-
beitsschutz nicht mehr gerecht werden, so daß nach einhelliger 
Auffassung der Fachkreise eine Weiterentwicklung der bisheri-
gen Ausbildungskonzeption notwendig ist. 

Leitlinie der neuen Ausbildungskonzeption ist ein zeitgemäßes, 
ganzheitliches Arbeitsschutzverständnis, welches konsequent auf 
Prävention setzt. Charakteristisch für die neue Ausbildungskon-
zeption ist ein aufgaben- und handlungsbezogenes Lernen, wel-
ches den Erwerb fachlich-inhaltlicher, methodischer und betriebs-
praktischer Kompetenz in geeigneter Weise miteinander verknüpft. 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und der in drei umfangrei-
chen Forschungsprojekten gewonnenen Erkenntnisse über die 
Ausbildung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit wird das Fach-
aufsichtsschreiben vom 2. Juli 1979 durch mein heutiges Schrei-
ben ersetzt. Auf die dazu geführten Abstimmungen, insbeson-
dere das Gespräch am 30. Oktober 1997, nehme ich Bezug. 

Als Grundsätze für die Ausbildung nach dem Arbeitssicherheits-
gesetz sind in Zukunft anzuwenden: 
1. Die theoretische Ausbildung der Fachkräfte für Arbeitssi-

cherheit umfaßt drei aufeinander aufbauende Ausbildungs-
stufen, nach deren erfolgreicher Absolvierung die erforderli-
che Fachkunde als nachgewiesen angesehen werden kann. 

2. Um das unterschiedliche Anforderungsprofil sowie unter-
schiedliche Lernvoraussetzungen berücksichtigen zu kön-
nen, werden für Sicherheitsingenieure einerseits und Sicher-
heitstechniker bzw. Sicherheitsmeister andererseits 
spezifische Ausbildungslehrgänge durchgeführt. 

3. Die Ausbildungsstufen I bis III sind in einem zeitlichen Rah-
men durchzuführen, der die betriebliche Abwesenheitszeit 
der bisherigen Ausbildung (i. d. R. 6 Wochen in Seminar-
form) nicht übersteigt. Um die vorgesehenen Ausbildungsin-
halte vollständig vermitteln zu können, sollen insbesondere 
moderne Techniken der Wissensvermittlung (z. B. medienge-
stützte Lernmethoden, Lernen im Betrieb) verstärkt einge-
setzt werden. 

4. In der Ausbildungsstufe I (Grundausbildung) wird insbeson-
dere Grundlagenwissen über arbeitsbedingte Belastungen 
und Gefährdungen sowie zur Gestaltung sicherer und ge-
sundheitsgerechter Arbeitssysteme vermittelt. Die Teilneh-
mer erwerben Verständnis für die Rolle und das Aufgaben-
spektrum der Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie 
Kenntnisse über das überbetriebliche Arbeitsschutzsystem 
und das Vorschriften- und Regelwerk des Arbeitsschutzes. 

5. In der Ausbildungsstufe II (vertiefende Ausbildung) wird das 
in der Grundausbildung erworbene Wissen zur Planung, 
Umsetzung und Lösung komplexerer Aufgaben insbesonde-
re anhand von Fallbeispielen angewendet. 

6. Die konkreten Inhalte der Ausbildungsstufen I und II sind 
entsprechend der von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin und dem Hauptverband der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften erarbeiteten Ausbildungskon-
zeption und den darauf aufbauenden Ausbildungsmateriali-
en zu gestalten. 

7. In der Ausbildungsstufe III (bereichsbezogene Ausbildung) 
werden die erforderlichen bereichsbezogenen Kenntnisse 
vermittelt, wobei i. d. R. auf das in den Ausbildungsstufen I 
und II erworbene Wissen aufgebaut wird. Die konkrete Ausge-
staltung der Ausbildungsstufe III wird durch die zuständigen 
Unfallversicherungsträger entsprechend dem Bedarf an be-
reichsbezogener Vervollständigung der Fachkunde in ihren 
Unfallverhütungsvorschriften „Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“ festgelegt. Dabei sind die in der Anlage aufgeführten 
Rahmenanforderungen gemäß der Ausbildungskonzeption 
zu berücksichtigen. Die zeitliche Abfolge einzelner Ausbil-
dungseinheiten kann bereichsbezogen variieren, soweit die 
erforderlichen fachlichen Voraussetzungen vorhanden sind. 

8. Soweit Kenntnisse im Arbeits- und Gesundheitsschutz nach-
gewiesen werden können, entscheidet die zuständige Be-
rufsgenossenschaft über eine mögliche Anrechnung. Die 
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obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder und die Unfall-
versicherungsträger vereinbaren hierzu ein geeignetes Ver-
fahren, um den Belangen der nach § 12 Arbeitssicherheits-
gesetz zuständigen Behörde Rechnung zu tragen. 

9. Begleitend zu der theoretischen Ausbildung ist ein Prakti-
kum durchzuführen, in dem das erworbene Wissen in der 
Praxis selbständig, aufgabenorientiert und betriebsbezogen 
angewendet wird; dies kann insbesondere in Form von Ar-
beitsaufgaben zur Lösung konkreter betrieblicher Arbeits-
schutzprobleme geschehen. Die Praktikumsaufgaben sollen 
i. d. R. innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen werden. 

10. Die theoretische Ausbildung und das Praktikum sollen inner-
halb eines angemessenen Zeitraums von höchstens 3 Jahren 
absolviert werden. 

11. Als Qualifikationsnachweis für den Erwerb der sicherheits-
technischen Fachkunde gemäß § 7 Arbeitssicherheitsgesetz 
sind den Vorgaben der Gesamtkonzeption folgende und 
nach bundeseinheitlichen Kriterien erarbeitete Lernerfolgs-
kontrollen durchzuführen. 

12. Bereits bestellte Fachkräfte für Arbeitssicherheit können 
auch weiterhin als solche tätig sein. Eine nach dem alten 
Konzept begonnene Ausbildung kann innerhalb von 2 Jahren 
nach dem alten Konzept abgeschlossen werden. 

13. Bei einem Branchenwechsel der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit entscheidet die Berufsgenossenschaft über den erfor-
derlichen Umfang an bereichsbezogener Fortbildung. Die 
obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder und die Unfall-

versicherungsträger vereinbaren hierzu ein geeignetes Ver-
fahren, um den Belangen der nach § 12 Arbeitssicherheits-
gesetz zuständigen Behörde Rechnung zu tragen.

14. Auch externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit in überbetrieblichen Diensten müssen 
über die erforderlichen Branchenkenntnisse verfügen. 

Ich bitte ab 1. Januar 2001 nach diesen Grundsätzen zu verfah-
ren. 

Im Auftrag 
B i e n e c k 

Anlage
Rahmenanforderungen an die wirtschaftsbereichsbezogene Er-
weiterung und Vertiefung der Fachkunde in Ausbildungsstufe III

Die Ausbildungsstufe III sollte die nachgenannten 5 Themenfel-
der umfassen, die entsprechend der Branchenspezifik zu unter-
setzen sind: 

1. Spezifische Gefährdungsfaktoren 

2. Spezifische Maschinen/Geräte/Anlagen 

3. Spezifische Arbeitsverfahren 

4. Spezifische Arbeitsstätten 

5. Spezifische personalbezogene Themen 
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Anhang 4
Referenzmodell
Umsetzung der Anforderungen der neuen Ausbildungskonzeption in die Konzeption des  
Fernlehrgangs mit Präsenzphasen bei der DGUV

Mit dem Fachaufsichtsschreiben des BMA vom 29.12.1997 wird 
die neue Konzeption der Ausbildung für Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit für verbindlich erklärt. Es heißt in den mit dem Fachauf-
sichtsschreiben anzuwendenden Grundsätzen im Grundsatz 6: 

„Die konkreten Inhalte der Ausbildungsstufen I und II sind entspre-
chend der von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
und dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
erarbeiteten Ausbildungskonzeption und den darauf aufbauenden 
Ausbildungsmaterialien zu gestalten.“

Die folgende Übersicht stellt die Vorgaben der neuen Ausbil-
dungskonzeption für die Ausbildungsstufen I und II für Ingenieu-
re (linke Spalte) der hier entwickelten Konzeption für den Fern-
lehrgang (rechte Spalte) gegenüber. Es wird damit 
nachgewiesen, in welchen Teilen des Fernlehrgangs mit Präsenz-
phasen die vorgegebenen Lerninhalte enthalten sind.

Neukonzeption nach Fachaufsichtsschreiben Konzeption Fernlehrgang

Nr. Titel des Moduls – Kurzbeschreibung LE Lektion bzw. Seminar

Ausbildungsstufe I

Lernabschnitt I:  Einführung in Sicherheit und Gesundheitsschutz und die Aufgaben 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit

1 (I) Einführung in Sicherheit und Gesundheitsschutz und die Aufgaben der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit
•	 Orientierung zum Ziel der Ausbildung
•	 Erarbeitung und Einführung wesentlicher Ansätze

 – Arbeitsschutzverständnis
 – Präventionsanliegen
 – Arbeitsschutz in der betrieblichen Organisation
 – Aufgaben, Handlungsfelder und Vorgehensweisen der Fachkraft für Arbeits-

sicherheit
 – Überbetriebliches Arbeitsschutzsystem
 – Rechtssystem des Arbeitsschutzes

•	 Bekannt machen mit grundlegenden Anforderungen an die Fachkraft und an die 
Ausbildung

•	 Motivation für Ausbildung und Beruf

16 Einführungslektion

Sicherheit und Gesundheitsschutz und die 
Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Einführungsseminar

Lernabschnitt II:  Grundlagen des Entstehens von Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen

2 (I) Grundlagen des Entstehens und Vermeidens von Unfällen und arbeitsbedingten 
Erkrankungen
•	 Denkmodell Entstehung von Unfällen
•	 Denkmodell Entstehung arbeitsbedingter Erkrankungen
•	 Denkmodell „Arbeitssystem“
•	 Interventionsmöglichkeiten; Zielhierarchie
•	 Handlungsschritte der Fachkraft für Arbeitssicherheit

8 Einführungslektion

Sicherheit und Gesundheitsschutz und die 
Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Einführungsseminar

Lernabschnitt III: Basiswissen zu Gefährdungsfaktoren und gesundheitsfördernden Faktoren

3 (I) Grundlagen zu Gefährdungsfaktoren und gesundheitsfördernden Faktoren
•	 Die Leistungsvoraussetzungen des Menschen sind Grundlage für Arbeitssy-

stemgestaltung (Grenzen, Entwicklungsmöglichkeiten) 
•	 Anatomie/Physiologie/Psychologie des Menschen – Grundlagen mit Bezug zu 

Gefährdungen und Gesundheitsförderung
•	 Vorbereitung auf Module 4 bis 14

6 Lektion 1

Gefährdungsfaktoren und  
gesundheitsfördernde Faktoren – Teil 1
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Neukonzeption nach Fachaufsichtsschreiben Konzeption Fernlehrgang

Nr. Titel des Moduls – Kurzbeschreibung LE Lektion bzw. Seminar

Lernabschnitt III: Basiswissen zu Gefährdungsfaktoren und gesundheitsfördernden Faktoren

4 (I) Mechanische Faktoren
•	 Klassifizieren mechanischer Energien
•	 Identifizieren und Beurteilen mechanischer Faktoren Denkmodelle, Entste-

hungszusammenhänge) 
•	 Wirkungen auf den Menschen (Beurteilen) – Verletzungen, arbeitsbedingte 

Erkrankungen
•	 Prinzipielle Interventionsansätze, Schutzkonzepte, exemplarische Lösungen
•	 Anwenden von Vorschriften und Normen für Ableitung von Zielen und Maßnah-

men

Lektion 1

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 1

5 (I) Faktoren der Elektrizität
•	 Identifizieren elektrischer Faktoren 
•	 (Denkmodelle, Entstehungszusammenhänge)
•	 Wirkungen auf den Menschen (Beurteilen) – Verletzungen, arbeitsbedingte 

Erkrankungen
•	 Prinzipielle Interventionsansätze, Schutzkonzepte, exemplarische Lösung
•	 Qualifikationsanforderungen – Elektrofachkraft

2 Lektion 1

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 1

6 (I) Klimatische und thermische Faktoren
•	 Identifizieren klimatischer und thermischer Faktoren (Denkmodelle, Entste-

hungszusammenhänge); Grundlagen der messtechnischen Erfassung
•	 Wirkungen auf den Menschen (Beurteilen) – Verletzungen, arbeitsbedingte 

Erkrankungen, Gesundheitsförderung
•	 Prinzipielle Interventionsansätze, Schutzkonzepte, exemplarische Lösungen

2 Lektion 1

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 1

7 (I) Schall und Schwingungen
•	 Identifizieren von Schall und Schwingungen (Denkmodelle, Entstehungszusam-

menhänge); messtechnische Erfassung und Bewertung
•	 Wirkungen auf den Menschen (Beurteilen) – Verletzungen, arbeitsbedingte 

Erkrankungen, Gesundheitsförderung
•	 Prinzipielle Interventionsansätze, Schutzkonzepte, exemplarische Lösungen

4 Lektion 1

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 1

8 (I) Ionisierende Strahlung und Laserstrahlung
•	 Identifizieren ionisierender Strahlung und Laserstrahlung (Denkmodelle, Ent-

stehungszusammenhänge)
•	 Wirkungen auf den Menschen (Beurteilen) – Verletzungen, 
•	 arbeitsbedingte Erkrankungen, Gesundheitsförderung
•	 Grenzwerte
•	 Prinzipielle Interventionsansätze, Schutzkonzepte, exemplarische Lösungen
•	 Strahlenschutzverantwortlicher, Strahlenschutzbeauftragter, Laserschutzbeauf-

tragter

2 Lektion 3

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 3

9 (I) Gefahrstoffe
•	 Identifizieren von Gefahrstoffen (Denkmodelle, Entstehungszusammenhänge); 

Gefährlichkeitsmerkmale 
•	 Wirkungen auf den Menschen (Beurteilen); arbeitsbedingte Erkrankungen; 

Aufnahmewege in den Körper
•	 Prinzipielle Interventionsansätze, Schutzkonzepte, exemplarische Lösungen
•	 Überblick über das Gefahrstoffrecht

6 Lektion 2

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 2

10 (I) Faktoren der Brand- und Explosionsgefahr
•	 Identifizieren von Faktoren der Brand- und Explosionsgefahr (Denkmodelle, 

Entstehungszusammenhänge) 
•	 Wirkungen auf den Menschen (Beurteilen) – Verletzungen, arbeitsbedingte 

Erkrankungen
•	 Prinzipielle Interventionsansätze, Schutzkonzepte, exemplarische Lösungen
•	 Brandschutzbeauftragte

2 Lektion 2

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 2
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Neukonzeption nach Fachaufsichtsschreiben Konzeption Fernlehrgang

Nr. Titel des Moduls – Kurzbeschreibung LE Lektion bzw. Seminar

11 (I) Licht und Farbe
•	 Identifizieren und Beurteilen von Licht und Farbe als Arbeitsschutzfaktor (Denk-

modelle, Entstehungszusammenhänge)
•	 Wirkungen auf den Menschen – arbeitsbedingte Erkrankungen, Gesundheits-

förderung
•	 Prinzipielle Interventionsansätze, Schutzkonzepte, exemplarische Lösungen

2 Lektion 3

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 3

Lernabschnitt III: Basiswissen zu Gefährdungsfaktoren und gesundheitsfördernden Faktoren

12 (I) Physische Faktoren
•	 Identifizieren und Beurteilen physischer Faktoren (Denkmodelle, Entstehungs-

zusammenhänge)
•	 Wirkungen auf den Menschen
•	 Prinzipielle Interventionsansätze, Schutzkonzepte, exemplarische Lösungen

4 Lektion 3

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 3

13 (I) Psychische Faktoren
•	 Identifizieren psychischer Faktoren (Denkmodelle, Entstehungszusammenhän-

ge)
•	 Grundlagen der psychischen Leistungsfähigkeit des Menschen; menschliches 

Verhalten in sozialen Systemen
•	 Menschliches Verhalten als Gefährdungsfaktor und gesundheitsfördernder 

Faktor
•	 Prinzipielle Interventionsansätze

4 Lektion 3

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 3

14 (I) Weitere Faktoren sowie multifaktorielle Gefährdungen
•	 Identifizieren von weiteren Faktoren
•	 Erkennen von multifaktoriellen Gefährdungen
•	 Mögliche Wirkungen durch Kombination von Faktoren (Beispiele für Erkran-

kungen)
•	 Ganzheitliche Interventionsansätze aus den Bereichen T–O–P

2 Lektion 2

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 2

Lektion 3

Gefährdungsfaktoren und gesundheitsför-
dernde Faktoren – Teil 3

Zwischenseminar

Lernabschnitt IV: Rechtliche Grundlagen zur Verantwortung sowie Leistungen der Unfallversicherungsträger

15 (I) Versicherungsfälle und Leistungen der Unfallversicherungsträger
•	 Was ist ein Versicherungsfall (Arbeitsunfall, Sonderfälle, Berufskrankheit)?
•	 Verfahrensabläufe bei Eintritt eines Unfalls bzw. Verdacht einer Berufskrankheit
•	 Leistungen der Unfallversicherungsträger
•	 Rolle und Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit in diesem System

2 Einführungslektion

Sicherheit und Gesundheitsschutz und die 
Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Einführungsseminar

16 (I) Rechtspflichten und Rechtsfolgen
•	 Rechtliche Verantwortung des Unternehmers und seiner Führungskräfte
•	 Rechtliche Verantwortung der Fachkraft für Arbeitssicherheit
•	 Grundpflichten und Rechte der Beschäftigten
•	 Verantwortung des Betriebs- bzw. Personalrats
•	 Rechtsfolgen bei Verstoß gegen die Vorschriften
•	 Folgerungen für das Handeln der Fachkraft für Arbeitssicherheit

4 Einführungslektion

Sicherheit und Gesundheitsschutz und die 
Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Einführungsseminar

Lektion 9

Integration des Arbeitsschutzes in die be-
triebliche Organisation

Abschlussseminar
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Neukonzeption nach Fachaufsichtsschreiben Konzeption Fernlehrgang

Nr. Titel des Moduls – Kurzbeschreibung LE Lektion bzw. Seminar

Lernabschnitt V: Ermitteln und Beurteilen von Gefährdungen

17(I) Ermitteln und Beurteilen von Gefährdungen
•	 Notwendigkeit von Analysen (Handlungsschritt; Ermitteln von Gefährdungen)
•	 Stellenwert vorausschauender bzw. nachträglicher Analysen kennen
•	 Ansatzpunkte und Methoden zur Analyse von Unfällen
•	 Kooperation mit dem Betriebsarzt bezüglich Ansatzpunkten zur Ermittlung und 

Auswertung von arbeitsbedingten Erkrankungen
•	 Ansatzpunkte und Methoden der vorausschauenden Analyse
•	 Notwendigkeit und Methoden der Beurteilung (Handlungsschritt: Risikoab-

schätzung und -bewertung)

22 Lektion 4

Ermitteln und Beurteilen von Gefährdungen 
– Bestimmen von Zielen für sichere und 
gesundheitsgerechte Arbeits-systeme

Zwischenseminar

Vorgehen der Fachkraft im Betrieb (Schwer-
punkte Gefährdungsanalyse, Arbeitssystem-
betrachtung, Präsentation der Ergebnisse) 
– Zwischenprüfung

Grundlage: Lektionen 1 bis 9

Lernabschnitt VI: Vorgehensweise zur Ableitung von Zielen für sichere und gesundheitsgerechte Arbeitssysteme

18 (I) Ableiten und Festlegen von Zielen zur Gestaltung sicherer und  
gesundheitsgerechter Arbeitssysteme
•	 Strategische und arbeitsmethodische Bedeutung des Handlungsschritts
•	 Anforderungen an Ziele
•	 Ziele ableiten und formulieren
•	 Handhaben von Zielen im Prozess der Lösungssuche bei der Durch- und Umset-

zung von Maßnahmen

6 Lektion 4

Ermitteln und Beurteilen von Gefährdungen 
– Bestimmen von Zielen für sichere und 
gesundheitsgerechte Arbeits-systeme

Zwischenseminar

Vorgehen der Fachkraft im Betrieb (Schwer-
punkte Gefährdungsanalyse, Arbeitssystem-
betrachtung, Präsentation der Ergebnisse) 
– Zwischenprüfung

Grundlage: Lektionen 1 bis 9

Lernabschnitt VII: Basiswissen zur Gestaltung von sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitssystemen

19 (I) Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung
•	 Integration von Sicherheit und Gesundheit als ein Merkmal von Arbeitssyste-

men innerhalb des Gesamtspektrums der Anforderungen an Arbeitssysteme
•	 Systemsicherheit als Zustand eines Arbeitssystems (Wechselwirkung zwischen 

T–O–P)
•	 Systemebene für die Gestaltung identifizieren
•	 Der Mensch als Ausgangspunkt und zentrales Element der Gestaltung

4 Lektion 5

Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 
1– Anforderungen an Arbeitsmittel und 
Arbeitsstätten

20 (I) Anforderungen an Maschinen, Geräte und Anlagen sowie Fertigungsverfahren
•	 Grundlegende Beschaffenheitsanforderungen an Maschinen unter Beachtung 

der unterschiedlichen Betriebszustände und Lebenszyklusphasen
•	 Erläuterung der EG-Maschinenrichtlinie und Arbeitsmittel-Benutzungsrichtlinie
•	 Übersicht zu CE–Zertifizierungsverfahren und Kennzeichnung; GS
•	 Grundlegende Forderungen an Schutzeinrichtungen
•	 Grundlegende Forderungen an Fertigungsverfahren
•	 Folgen für das Handeln der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Anforderungen 

(Ziele) setzen können

8 Lektion 5

Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 1 
– Anforderungen an Arbeitsmittel und Ar-
beitsstätten
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21 (I) Anforderungen an Arbeitsstätten und Arbeitsplätze
•	 Identifizieren von Anforderungen an Arbeitsstätten (bezogen auf Wege, Räume, 

Türen, Fußböden ...)
•	 Exemplarische Lösungen für Arbeitsstätten
•	 Vermitteln von Anforderungen an Arbeitsplätze (Maße, Ausstattung, Anord-

nung)
•	 Exemplarische Lösungen für Arbeitsplätze

8 Lektion 5

Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 1 
– Anforderungen an Arbeitsmittel und Ar-
beitsstätten

Lektion 6

Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 2 
– Anforderungen an die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, Arbeitsaufgaben, Arbeitsor-
ganisation, Arbeitszeiten und Pausen, Per-
sönliche Schutzausrüstung

22 (I) Anforderungen an die Arbeitsorganisation, Arbeitsstrukturierung sowie Arbeits-
zeit- und Pausengestaltung
•	 Anforderungen an Arbeitsabläufe
•	 Anforderungen an Formen der Arbeitsorganisation (Arbeitsstrukturierung)
•	 Anforderungen an Arbeitszeit- und Pausengestaltung
•	 Exemplarische Lösungen

6 Lektion 6

Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 2 
– Anforderungen an die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, Arbeitsaufgaben, Arbeitsor-
ganisation, Arbeitszeiten und Pausen, Per-
sönliche Schutzausrüstung

23 (I) Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
•	 Einordnung von PSA in die Ziel- und Maßnahmenhierarchie
•	 Übersicht über PSA; generelle Anforderungen
•	 Ermittlung von Anforderungen, Auswahl- und Einführungsstrategien von PSA

2 Lektion 6

Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 2 
– Anforderungen an die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, Arbeitsaufgaben, Arbeitsor-
ganisation, Arbeitszeiten und Pausen, Per-
sönliche Schutzausrüstung

Lernabschnitt VII: Basiswissen zur Gestaltung von sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitssystemen

24 (I) Grundlagen der arbeitsmedizinischen Maßnahmen sowie Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung im Betrieb
•	 Nahtstellen des Handelns von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betrieb-

särzten
•	 Vorsorgeuntersuchungen und arbeitshygienische Maßnahmen
•	 Ganzheitliche Sicht der Gesundheitsförderung

4 Lektion 7

Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 3 
– Qualifikation und Verhalten, arbeitsmedi-
zinische Aspekte und Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung

25 (I) Qualifikatorische und verhaltensbezogene Maßnahmen
•	 Strategien zur Verhaltensbildung; Stellenwert des Verhaltens in der Ziel- und 

Maßnahmenhierarchie sowie im Ansatzpunkt T–O–P
•	 Einflussfaktoren und Strategien verhaltensbildender Maßnahmen
•	 Ermitteln von Verhaltensregeln
•	 Anforderungen an die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Unter-

weisungen
•	 Folgerungen für das Handeln der Fachkraft für Arbeitssicherheit

8 Lektion 7

Grundlagen der Arbeitssystemgestaltung 3 
– Qualifikation und Verhalten, arbeitsmedi-
zinische Aspekte und Maßnah-
men der Gesundheitsförderung der Gestal-
tung des Arbeitssystems

26 (I) Anwendungsbeispiele zur integrativen Arbeitssystemgestaltung
•	 Einbringen des Arbeitsschutzes als integrativen Bestandteil der Gestaltung des 

Arbeitssystems
•	 Einbringen von Systemsicherheit (Wechselspiel T–O–P) in die Arbeitssystemge-

staltung (Anforderungen, Ziele setzen, Wechselwirkungen beurteilen, Lösungs-
ansätze)

8 Lektion 8

Handeln der Fachkraft bei der Lösungs-
suche, Durch- und Umsetzung von Arbeitssc
hutzmaßnahmen,Wirkungskontrolle 

Zwischenseminar
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Lernabschnitt VIII: Lösungssuche und Entscheidungsvorbereitung

27 (I) Einführung in das Handeln der Fachkraft für Arbeitssicherheit im vernetzten 
Betriebsgeschehen
•	 Rolle und Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei Lösungssuche, 

Durch- und Umsetzung sowie Wirkungskontrolle
•	 Vernetztheit des betrieblichen Geschehens erkennbar machen
•	 Problemfelder des Handelns im vernetzten Betriebsgeschehen

4 Lektion 8

Handeln der Fachkraft bei der Lösungs-
suche, Durch- und Umsetzung von Arbeits-
schutzmaßnahmen, Wirkungskontrolle

28 (I) Beurteilung von Maßnahmen und Mitwirkung in Entscheidungsprozessen vor 
deren Umsetzung
•	 Notwendigkeit und Vorgehensweise zur Beurteilung von Maßnahmenvorschlä-

gen
•	 Aktives Agieren in Entscheidungsprozessen 
•	 Grundmuster der Argumentation der Fachkraft für Arbeitssicherheit im Entschei-

dungsprozess

4 Lektion 8

Handeln der Fachkraft bei der Lösungs-
suche, Durch- und Umsetzung von Arbeits-
schutzmaßnahmen, Wirkungskontrolle

Zwischenseminar

Abschlussseminar

29 (I) Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
•	 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen als unterstützende Argumentationshilfe
•	 Konzepte der ungestörten Arbeitsstunde und der erweiterten Wirtschaftlich-

keitsrechnung

4 Lektion 8

Handeln der Fachkraft bei der Lösungs-
suche, Durch- und Umsetzung von Arbeits-
schutzmaßnahmen, Wirkungskontrolle

Lernabschnitt IX: Durch- und Umsetzung sowie Wirkungskontrolle von Arbeitsschutzmaßnahmen

30 (I) Der Beitrag der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Durch- und Umsetzung von 
Maßnahmen sowie Wirkungskontrolle
•	 Unterstützung bei Durch- und Umsetzung als Handlungsschritt
•	 Besonderheit der Stellung der Fachkraft für Arbeitssicherheit in der betrieb-

lichen Organisation, Aufbau- und Ablauforganisation, Konfliktsituationen
•	 Kooperationspartner, Methoden der Kooperation
•	 Gesprächsführung; Vorbereitung und Ablauf von Gesprächen
•	 Wirkungskontrolle als Handlungsschritt
•	 Zusammenfassung Handlungsschritte

16 Lektion 8

Handeln der Fachkraft bei der Lösungs-
suche, Durch- und Umsetzung von Arbeits-
schutzmaßnahmen, Wirkungskontrolle

Abschlussseminar

31 (I) Techniken und Methoden für ein sozial kompetentes Handeln der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit
•	 Bedeutung des Wahrnehmens fachkundlicher Aufgaben mit sozialer Kompetenz
•	 Vortrags- und Präsentationstechniken
•	 Moderation von Gruppen
•	 Bezug der Sozialtechniken zu den verschiedenen Handlungsschritten

6 Lektion 8

Handeln der Fachkraft bei der Lösungs-
suche, Durch- und Umsetzung von Arbeits-
schutzmaßnahmen, Wirkungskontrolle

Zwischenseminar

Lernabschnitt X: Grundwissen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagement

32 (I) Integration von Sicherheit und Gesundheitsschutz in die betriebliche Organisation
•	 Anforderungen an die Integration des Arbeitsschutzes in die Aufbauorganisation
•	 Anforderungen an die Integration des Arbeitsschutzes in die Ablauforganisation
•	 Anforderungen an die Integration des Arbeitsschutzes in Unternehmensfüh-

rungsprozesse

8 Lektion 9

Integration des Arbeitsschutzes in die be-
triebliche Organisation

Zwischenseminar
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33 (I) Betriebliches Gefahrstoffmanagement als Beispiel für die Integration des Ar-
beitsschutzes in betriebliche Prozesse
•	 Exemplarische Behandlung des Gefahrstoffmanagements
•	 Ableiten von Pflichten und Aufgabenumsetzung nach der Gefahrstoffverord-

nung
•	 Integration von Gefahrstoffmanagement in betriebliche Prozesse
•	 Beiträge der Fachkraft für Arbeitssicherheit

4 Lektion 9

Integration des Arbeitsschutzes in die be-
triebliche Organisation

34 (I) Formen der Mitarbeiterbeteiligung
•	 Bedeutung partizipativer Vorgehensweisen
•	 Formen und Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung (Sicherheitsgespräch, 

Vorschlagswesen, partizipative Kleingruppenarbeit)
•	 Möglichkeiten der Anwendung

6 Lektion 9

Integration des Arbeitsschutzes in die be-
triebliche Organisation

Zwischenseminar

35 (I) Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Gestaltung und Entwicklung des 
betrieblichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagements
•	 Zusammenhänge zwischen Defiziten in Arbeitssystemen und betrieblicher 

Organisation
•	 Analyse der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
•	 Ableiten und Durchsetzen von Verbesserungen im Arbeitsschutz
•	 Handlungsschritte der Fachkraft für Arbeitssicherheit

8 Lektion 9

Integration des Arbeitsschutzes in die be-
triebliche Organisation

Abschlussseminar

36 (I) Betriebliche Programme zu Sicherheit und Gesundheitsschutz
•	 Anliegen von Arbeitsschutzprogrammen
•	 Formen von Arbeitsschutzprogrammen (Organisationsprogramme, Programme 

zur Analyse und Bekämpfung von Gefährdungen) und Aktionen
•	 Anforderungen an Inhalt und Aufbau von Programmen (exemplarisch)

4 Lektion 9

Integration des Arbeitsschutzes in die be-
triebliche Organisation

37 (I) Zusammenfassung und Ausblick
•	 Zusammenfassung der Handlungsschritte
•	 Zusammenfassung der grundlegenden Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit (Arbeitssystemgestaltung und Arbeitsschutzmanagement)
•	 Organisation der eigenen Arbeit
•	 Ausblick auf die weitere Ausbildung

2 Lektion 9

Integration des Arbeitsschutzes in die be-
triebliche Organisation

Lektion 12

Arbeitsschutzmanagement und Zusammen-
fassung

Abschlussseminar

38 (I) Vorbereitung des ersten Praktikums
•	 Aufgabenorientierung
•	 Anleitung zur Durchführung

2 Einführungsseminar

Ausbildungsstufe II

39 (I) Nachbereitung des Praktikums 
•	 Ergebnisse und Erfahrungen der Teilnehmer zu Handlungsweisen der Fachkraft 

aufarbeiten
•	 Überblick über die Ausbildungsstufe II

8 Zwischenseminar

Abschlussseminar

40 (I) Rolle und Aufgaben des Sicherheitsingenieurs auf konzeptionellem und plane-
rischem Gebiet
•	 Systematischer Überblick zu Handlungsanlässen, die Prävention gewährleisten
•	 Szenarien der Zusammenarbeit von Sicherheitsingenieuren mit 

Sicherheitstechnikern/-meistern

2 Lektion 10

Rolle und Aufgaben der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit auf konzeptionellem und 
planerischem Gebiet
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41 (I) Umgestaltung von Arbeitsstätten durch Veränderung der technischen Ausstat-
tung (exemplarische Fallstudie)
•	 Geräte als Bestandteil von Systemsicherheit charakterisieren mit Anforderun-

gen an das Handeln der Fachkraft
•	 Identifizieren von Gefährdungen, Risikobeurteilung sowie Setzen von Zielen in 

Planungsphasen
•	 Aufgaben in Phasen der Errichtung und Übergabe neuer Maschinen
•	 Aufgaben in verschiedenen Stufen der Planung der Umgestaltung von Arbeits-

stätten

16 Lektion 10

Rolle und Aufgaben der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit auf konzeptionellem und 
planerischem Gebiet

Abschlussseminar

42 (I) Sichere und gesundheitsgerechte Büroarbeit (Exemplarische Fallstudie)
•	 Systemische Betrachtung der Arbeit im Büro
•	 Arbeitstätigkeit als gestaltungsbestimmendes Merkmal
•	 Anforderungen an die Gestaltung von Büroarbeit
•	 Partizipative Vorgehensweisen
•	 Vorgehensweise bei der Umgestaltung von Büroarbeit

12 Bezüglich der Intentionen des Moduls er-
folgt die Einordnung in:

Lektion 11

Präventives Handeln der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit zur Arbeitssystemgestaltung

Lektion F 1

Verwaltung, Büroarbeit

Lernabschnitt XI: Abschluss der Grundausbildung

43 (I) Betriebliche Verkehrssicherheitsarbeit
•	 Motivation der Verkehrssicherheitsarbeit
•	 Entstehungszusammenhänge zu Gefährdungen im Straßenverkehr; Interventi-

onsansätze; Kooperationserfordernisse
•	 Vorgehensweisen und Hilfsmittel betrieblicher Verkehrssicherheitsarbeit

2 Lektion 12

Arbeitsschutzmanagement und Zusammen-
fassung

44 (I) Arbeitsschutz und Unternehmenslogistik – Ganzheitliche Problemanalyse und 
Lösungsansätze für die Berücksichtigung von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Gestaltung von Logistik (exemplarische Fallstudie)
•	 Mitwirkung in Projektgruppen
•	 Anforderungen an die operative Ebene der Logistik
•	 Gestaltung eines betrieblichen Vorschriftenmanagements
•	 Arbeitsschutz im System der Unternehmenslogistik
•	 Abhängigkeit sicherer und gesundheitsgerechter Transportsysteme von der 

Aufbauorganisation; Verknüpfung der operativen und dispositiven Seite der 
Logistik

•	 Gestaltung der logistischen Kette; Vorgehen der Fachkraft

22 Bezüglich der Intentionen des Moduls er-
folgt die Einordnung in:

Lektion 11

Präventives Handeln der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit zur Arbeitssystemgestaltung

Lektion 12

Arbeitsschutzmanagement und Zusammen-
fassung

45 (I) Die Zusammenarbeit der Sicherheitsingenieure mit Führungskräften im Betrieb 
– eine Voraussetzung für integratives Arbeitsschutzmanagement
•	 Aufgaben zur aktiven Unterstützung von Führungskräften
•	 Vernetzung Arbeitsschutz mit verschiedenen Organisationssystemen mit Bei-

spielen Umweltschutz und Qualitätsmanagement
•	 Integration des Arbeitsschutzes in die Aufgabenwahrnehmung durch Führungskräfte
•	 Information und Motivation der Führungskräfte

8 Lektion 12

Arbeitsschutzmanagement und Zusammen-
fassung

Abschlussseminar

46 (I) Zusammenfassung der Aufgaben und Vorgehensweisen der Sicherheitsingenieure
•	 Gesamtüberblick über Handlungsanlässe
•	 Systematische Vorgehensweise
•	 Verantwortung der Fachkraft
•	 Orientierung auf Weiter- und Fortbildung

1 Lektion 12

Arbeitsschutzmanagement und Zusammen-
fassung

Abschlussseminar

47 (I) Vorbereitung des zweiten Praktikums
•	 Aufgabenorientierte Vorbereitung und Anleitung

1 Zwischenseminar
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